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SAMMELAKTION „PUTZ-MUNTER“ 
Wenn aus kleinen Leuten oder Helfern HELDEN und VORBILDER werden und Eltern mit 
gutem Beispiel vorangehen, kann eine Aktion wie „Putzmunter“ Spaß machen und ge-
lingen. Herzlichen Dank an alle Kinder der Astrid-Lindgren-Schule, Kommunionkinder, 
Pfadfi nder, Jugendfeuerwehr und Jugendliche und an alle Eltern, die uns unter anderem 
auch trotz Nachtdienst tatkräftig unterstützt oder uns ihre Kinder anvertraut haben. 

Sicherlich blieb das eine oder andere „corpus delicti“ noch unentdeckt in einer Hecke oder am Bachrand 
liegen und wartet auf seinen Finder. Um noch gründlicher und breiter gefächert sammeln zu können, 
bräuchten wir mehr Erwachsene, um mehrere Gruppen bilden zu können.

Vielleicht haben Sie im nächsten Jahr Lust, uns zu unterstützen.  
Wir freuen uns über jede(n) Helfer/Helferin.

Das PutzmunterTeam von Feuerwehr & Gartenbauverein

Foto: 
Armin Martin

Eine der vier tüchtigen
Sammlergruppen

Text und Bild: Rudi Bauer
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Aus Vereinen und Verbänden

Wir gratulieren − unsere Jubilare
 1.  April: Hildegart Schmitt, Leo-Drenkard-Str. 3, 79 Jahre
   Elly Kempf, Frankenstr. 27, Hkh, 77 Jahre
   Günter Schlör, St.-Martin-Str. 5, 75 Jahre
 2.  April: Hedwig Künzig, Unteres Tor 4, Hkh, 81 Jahre
   Maria Janocha, Am Anger 3, 79 Jahre
 4.  April: Helmut Zeißner, Raiff eisenstr. 14, Hkh, 82 Jahre
 8.  April: Helmut Bauer, Friedenstr. 17, 77 Jahre
 12.  April: Konrad Martin, Sudetenstr. 20, 77 Jahre
 16.  April: Anna Löhr, Kappelgasse 11, 79 Jahre
 21.  April: Maria Zehner, Frankenstr. 4, Hkh, 83 Jahre
 22.  April: Ernst Wiegand, St.-Martin-Str. 9, 75 Jahre
 24.  April: Robert Baunach, Holzkirchhausener Str. 20, 75 Jahre
 25.  April: Karl Martin, Holzkirchhausener Str. 17, 78 Jahre
 26.  April: Anna Müller, Hauptstr. 21, Hkh, 86 Jahre

 30.  April: Friedrich Baunach, Fischbachweg 1, 92 Jahre
 2.  Mai: Heinz Janocha, Am Anger 3, 81 Jahre
 4.  Mai: Franz Watzlawick, Holzkirchener Str. 23, 76 Jahre
 5.  Mai: Walter Schlör, Spechtstr. 18, 84 Jahre

 6.  Mai: Burkard Wander, Uettinger Str. 20, 75 Jahre

Hinweis: Der Markt Helmstadt gratuliert allen Einwohnern ab dem 
75. Geburtstag. Sollten Sie die Veröff entlichung Ihres Geburtstages 
nicht wünschen, teilen Sie dies bitte rechtzeitig vorher der Verwal-
tungsgemeinschaft Helmstadt,  09369 9079-13, mit. 

Diese Meldung gilt dann auch für die folgenden Jahre.
Die persönliche Gratulation des Bürgermeisters erfolgt ab dem 
80. Geburtstag alle 5 Jahre.
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Das nächste Gemeindeblatt erscheint 
am 6. Mai 2016.

Redaktionsschluss: 21. April 2016

Abfallentsorgung

Restmüll:      7. und 21. April

Bioabfall:      1.(!), 14. und 28. April

Leichtverpackungen 
(LVP, Gelber Sack):   11. und 25. April

Blaue Papiertonne:    18. April

Problemmüll:   16. April

Wertstoff hof Aalbachtal Uettingen, In der Au
Öff nungszeiten:  
Mittwoch  von 14:00 bis 18:00 Uhr 
Samstag  von  09:00 bis 14:00 Uhr 

Elektroschrott: 
Wertstoff hof Kiesäcker Waldbüttelbrunn
Dienstag von 09:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch von 07:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag von 09:00 bis 18:00 Uhr
Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr
Samstag von 09:00 bis 14:00 Uhr 

Grüngutsammelstelle Helmstadt
Öff nungszeiten:
Samstags von 9:00 bis 12:00 Uhr

Aktuelles aus der Gemeinde erfahren Sie unter:
www.helmstadt-ufr.de

Schauen Sie doch mal rein!

Rufen Sie den Bürgerbus

Fahrten in andere Mitgliedsgemeinden der VGem möglich.

Bitte vergessen Sie nicht:

Melden Sie Ihren Fahrtenwunsch mindestens 15 Minuten vor 
dem gewünschten Abfahrtstermin an dem zu vereinbarenden 
Haltepunkt an unter 

Telefon-Nummer (09369) 90 79 47

Die Gebühr je einfacher Fahrt beträgt wie bisher 0,50 €.

Rufbus 
Montags

in der Zeit  von
9:00 – 12:00 Uhr
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Gemeindliche
Bekanntmachungen

Sprechstunde 
des Bürgermeisters im Rathaus Helmstadt:
Donnerstags von 16:00 bis 19:00 Uhr, Tel. 09369 9079-79

Kinder- und Jugendsprechstunde des Bürgermeisters 

Nach dem Motto „Jeder ist ein Teil der Gemeinde – jeder 
kann mitarbeiten und mitgestalten“ können Kinder und 
Jugendliche mit dem Bürgermeister am Donnerstag, 28. April, 
von 15:00 – 16:00 Uhr wieder über ihre Vorstellungen und 
Ideen sprechen.

 Bauhof:  09369 3341 oder 0151 18047311

Herr Manfred Rückert teilt mit Schreiben vom 10.01.2016 mit, 
dass er sein Ehrenamt als Marktgemeinderat aus wichtigem 
Grund niederlegen möchte.

Herr Rückert war Mitglied im Marktgemeinderat seit dem 
01.05.2002.

Der Marktgemeinderat beschließt, dass ein wichtiger Grund für die 
Niederlegung des Ehrenamtes vorliegt. Herr Manfred Rückert wird 
deshalb mit sofortiger Wirkung als Mitglied des Marktgemeindera-
tes entlassen.

Marktgemeinderat; 
Verabschiedung Marktgemeinderat Manfred Rückert

Mit Schreiben vom 10.01.2016, hat Marktgemeinderat Manfred 
Rückert seinen Rücktritt aus dem Ratsgremium bekannt gege-
ben. Herr Rückert war beinahe vierzehn Jahre ehrenamtlich 
im Marktgemeinderat tätig. In den Wahlzeiten 01.05.2002 bis 
30.04.2008, vom 01.05.2008 bis 30.04.2014 und vom 01.05.2014 
bis zum 11.01.2016. Von 01.05.2002 bis 30.04.2008 war er Mit-
glied des Rechnungsprüfungsausschusses.

Der Markt Helmstadt dankt Herrn Rückert für seine langjähri-
ge ehrenamtliche Tätigkeit im Marktgemeinderat des Marktes 
Helmstadt und überreicht als Anerkennung eine Urkunde mit 
den oben genannten Daten, die Medaille des Marktes Helm-
stadt, sowie Gutscheine. Bürgermeister und Marktgemeinderat 
wünschen Herrn Rückert Gesundheit und alles Gute für die Zu-
kunft.

Marktgemeinderatswahl 2014, 
Nachrücken und Vereidigung des Listennachfolgers 
Volker Kuhn

Am 16.03.2014 wurde Herr Manfred Rückert als ehrenamtli-
ches Mitglied in den Marktgemeinderat gewählt. Herr Rückert 
teilte mit Schreiben vom 10.01.2016 mit, dass er sein Mandat 
aus wichtigem Grund niederlegt.

Der Marktgemeinderat hat in seiner öff entlichen Sitzung am 
22.02.2016 das Vorliegen eines wichtigen Grundes bestätigt 
und beschlossen, Herrn Rückert mit sofortiger Wirkung als Mit-
glied des Marktgemeinderates zu entlassen.

Für ihn rückt der Listennachfolger nach, wenn er die Wähl-
barkeitsvoraussetzungen noch oder wieder erfüllt (Art. 48 
GLKrWG). Listennachfolger ist Herr Volker Kuhn. Er erfüllt die 
Wählbarkeitsvoraussetzungen.

Mit Schreiben vom 19.01.2016 wurde Herr Volker Kuhn verstän-
digt, dass er als Listennachfolger in den Marktgemeinderat be-
rufen soll. Er hat mit Schreiben vom 22.01.2016 erklärt, dass er 
die Wahl annimmt und den Eid leistet.

Der Marktgemeinderat stellt fest, dass die Erklärung des Herrn Vol-
ker Kuhn über die Annahme der Wahl zum Mitglied des Marktge-
meinderates form- und fristgerecht eingegangen ist. Die Annahme 
ist daher wirksam.

Nun nahm der erste Bürgermeister dem nachgerückten Markt-
gemeinderatsmitglied den in Art. 31 Abs. 5 GO vorgeschriebe-
nen Eid ab:

„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land und der Verfassung des Freistaates Bayern. Ich schwöre den Ge-
setzen gehorsam zu sein und meine Amtspfl ichten gewissenhaft zu 
erfüllen. Ich schwöre die Rechte der Selbstverwaltung zu wahren und 
ihren Pfl ichten nachzukommen, so wahr mir Gott helfe.“

Aus dem Gemeinderat
Sitzung vom 22. Februar 2016

Beschlussfassung über das Ausscheiden des Marktgemein-
deratsmitgliedes Manfred Rückert

Ein Ehrenamt, zu dessen Übernahme ein Gemeindebürger 
grundsätzlich nach Art. 19 Absatz 1 Satz 1 Gemeindeordnung 
(GO) verpfl ichtet ist, kann von ihm nach Art. 19 Absatz 1 Satz 2 
GO nur aus wichtigem Grund abgelehnt bzw. niedergelegt wer-
den. Der Begriff  des „wichtigen Grundes“ ist ein unbestimmter 
Rechtsbegriff .

Da der Gesetzgeber erkennbar davon ausgegangen ist, dass 
von der Pfl icht zur Übernahme eines gemeindlichen Ehrenam-
tes nur in besonderen Ausnahmefällen befreit werden kann, ist 
der Rechtsbegriff  des wichtigen Grundes einschränkend aus-
zulegen ist. Wesentlich ist nach der Rechtsprechung, dass der 
der ordnungsgemäßen Ausübung entgegenstehende wichtige 
Grund, wie z.B. Alter, Gesundheitszustand, Berufs- und Fami-
lienverhältnisse, in der berufenen Person selbst gegeben sein 
muss.

Die genannten Umstände können einzeln oder auch kumulativ 
die Ablehnung bzw. Niederlegung eines Ehrenamtes rechtfer-
tigen. Grundsätzlich haben Gesundheit, Familie und Beruf im 
Grundverhältnis (Existenz) Vorrang.

Mit der Niederlegung eines Ehrenamtes aus wichtigem Grund 
endet auch die ehrenamtliche Tätigkeit, die aus dem Innehaben 
dieses Ehrenamtes erwachsen und damit als Teil des Ehrenam-
tes an den Bestand des Ehrenamtes gebunden ist.

Für die Niederlegung des Ehrenamtes bedarf es einer Erklärung 
durch den Amtsinhaber. Sie ist als Antrag auf Anerkennung 
des vorgetragenen wichtigen Grundes und Entlassung aus 
dem Ehrenamt zu verstehen. Die Erklärung ist eine einseitige, 
empfangsbedürftige Willenserklärung. Sie muss schriftlich oder 
mündlich unter gleichzeitiger Mitteilung der Gründe vorbehalt- 
und bedingungslos dem Markt zugehen und kann nur bis zur 
Entscheidung durch den Marktgemeinderat zurückgenommen 
werden.



4  Mitteilungsblatt Markt Helmstadt  April 2016

Informationen des Marktes Helmstadt

Beschlussfassung über die Neubesetzung 
des Rechnungsprüfungsausschusses

Mit Beschluss des Marktgemeinderates vom 06.05.2014 wurde 
Herr Manfred Rückert für die CSU als stellvertretendes Mitglied 
in den Rechnungsprüfungsausschuss berufen. Nachdem Herr 
Manfred Rückert mit Wirkung vom 11.01.2016 als Mitglied des 
Marktgemeinderates ausgeschieden ist, wird der Marktgemein-
derat um Beschlussfassung über die Neubesetzung des Rech-
nungsprüfungsausschusses gebeten.

Der Marktgemeinderat beschließt, Herrn MGR Volker Kuhn für 
Manfred Rückert als stellvertretendes Mitglied in den Rechnungs-
prüfungsausschuss zu berufen.

Ausbau Bayernstraße mit Kanal- und Wasserleitung; 
Massenmehrung für schwer lösbaren Fels

In der Sitzung vom 14.12.2015 (TOP 3.3 öff entl. Sitzung) wurde 
der Marktgemeinderat bereits vorab über den bei der Bauaus-
führung angetroff enen felsigen Untergrund und die deshalb zu 
erwartenden Mehrkosten informiert. Da sich dies erst kurz vor 
dem Sitzungstermin ergeben hatte, konnte zu diesem Zeitpunkt 
noch keine konkrete Aussage getroff en werden. Das Ing.Büro 
Köhl hat den Sachverhalt nun geprüft und mit Schreiben vom 
14.12.2015 eine konkrete Größenordnung des Mehraufwands 
und eine Gesamtdarstellung der Kostensituation übermittelt.

Demnach wurde aufgrund der Aussage im vor der Maßnahme 
eingeholten Bodengutachten, dass Fels „…wenn überhaupt, 
dann nur untergeordnet zu erwarten …“ sei, lediglich eine 
geringfügige Position von 15 m³ in das Leistungsverzeichnis 
aufgenommen wurde, die von der Fa. Konrad-Bau mit einem 
Einheitspreis von 31,46 €/m³ angeboten wurde. Zum jetzigen 
Zeitpunkt wurde jedoch bereits eine Menge von ca. 300 m³ Fels 
festgestellt, was eine Massenmehrung von 285 m³ bedeutet, 
die sich voraussichtlich mit Fortführung der Baustelle noch wei-
ter erhöhen wird.

Aufgrund dieser Erhöhung des Massenansatzes ist gem. VOB 
mit der auftragnehmenden Firma ein neuer Einheitspreis zu 
vereinbaren, was derzeit vom Ing.Büro veranlasst wird. Erst 
wenn dieser neue Einheitspreis feststeht, ist eine weitere Kon-
kretisierung der tatsächlichen Mehrkosten möglich.

Laut Aussage des Ing.Büros sind aufgrund dieses Sachverhalts 
derzeit noch keine fi nanziellen Bedenken hinsichtlich Auftrags-
summe und tatsächlichen Maßnahmekosten veranlasst, da 
beim bisherigen Bauablauf Kosteneinsparungen von ca. 28.000 
€ ermöglicht werden konnten; die genaue Höhe der hierfür an-
fallenden Mehrkosten kann jedoch erst beziff ert werden, wenn 
der neue Einheitspreis und die erst zum Ende der Maßnahme 
feststehende Felsmenge bekannt sind.

Zwischenzeitlich steht der zwischen Auftragnehmer und Auf-
traggeber neu zu vereinbarende Einheitspreis fest; die diesbe-
züglichen Abstimmungen haben ergeben, dass für den nun in 
erhöhter Menge anfallenden schwer lösbaren Fels der Einheits-
preis von 31,46 €/m³ in Ansatz gebracht werden kann.

Der in der Sitzung vom 18.01.2016 zurückgestellte Beschluss 
bezüglich des Einheitspreises für schwer lösbaren Fels kann 
somit nun gefasst werden, die tatsächlich anfallende Menge er-
gibt sich im Laufe des Baufortschritts.

Der Marktgemeinderat beschließt, den Mehrkosten durch die Mas-
senmehrung für schwer lösbaren Fels zuzustimmen; der Einheits-
preis für die entsprechende Position beträgt 31,46 €/m³, die tatsäch-
liche Felsmenge ergibt sich aus dem Baufortschritt.

Erneuerung der Eingangstür des Rathauses Helmstadt; 
hier: Bekanntgabe der Angebote

Aufgrund des schadhaften Zustands der Eingangstüren des 
Rathauses Helmstadt (Haupteingang und Seiteneingang) ist seit 
Jahren vorgesehen, beide Türen zu erneuern.

Hierzu wurden nun von den Firmen Nagel & Salomon Schreine-
rei und Küchenstudio, Leinach, sowie Schreinerei Streitenber-
ger, Helmstadt, entsprechende Angebote eingeholt, die hiermit 
bekannt gegeben werden (Beträge jeweils ungeprüft brutto):

Fa. A: 17.683,40 €
Fa. B: 18.456,90 €

Der Marktgemeinderat nimmt die Angebote zur Kenntnis; über eine 
Auftragsvergabe wird in nichtöff entlicher Sitzung entschieden.

Rathaus Helmstadt; 
Erneuerung des Wappenschildes über der Eingangstür; 
hier Bekanntgabe der Angebote

Im Zuge der anstehenden Erneuerung der Eingangstüre des 
Rathauses Helmstadt hat sich ergeben, dass auch das Wappen-
schild über der Türe erneuerungsbedürftig ist.

Hierzu wurden von den zwei Fachfi rmen Gredel+Söhne kunst-
handwerkliche Metallwerkstatt, Würzburg, und Schrepfer 
Kunstschmiede, Würzburg, entsprechende Angebote eingeholt.

Die Brutto-Angebotsbeträge liegen bei 1.547,00 € bzw. 2.011,10 €.

Die Angebote werden hiermit bekannt gegeben; über eine Auf-
tragsvergabe wird in nichtöff entlicher Sitzung entschieden.

Steinbruch Helmstadt; 
Wasserrechtsverfahren im Zuge des Umbaus 
der Containeranlage auf Fl.Nr. 2296 Helmstadt; 
hier: Stellungnahme als Träger öff entlicher Belange

Im Jahr 2015 hat der Betreiber des Steinbruchs Helmstadt den 
Antrag auf Genehmigung des Um- und Neubaus einer Spezi-
alcontaineranlage, der Neuerrichtung einer Fahrzeugwaage 
und der Umsetzung einer bestehenden mobilen Fahrzeugwaa-
ge gestellt. Für dieses Vorhaben wurde ein immissionsschutz-
rechtliches Genehmigungsverfahren aufgenommen, an dem 
der Markt Helmstadt ebenfalls als Träger öff entlicher Belange 
beteiligt wurde und mit Beschluss vom 13.07.2015 (siehe TOP 5 
der öff entl. Sitzung) Stellung genommen hat.

Im weiteren Verlauf dieses Verfahrens hat sich ergeben, dass 
die Wasserversorgung der neuen Containeranlage mit Sozial- 
und Sanitärbereich, Küche, Wasch- und Duschräumen sowie 
Nutzwasser für die Reifenwaschanlage über die Entnahme von 
Grundwasser aus einem Trinkwasserbrunnen über eine Lei-
tung zum neuen Containerstandort erfolgen soll und hierfür 
eine entsprechende wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich 
ist. Diese wurde mit Schreiben vom 28.01.2016 bei der unteren 
Wasserrechtsbehörde beim Landratsamt Würzburg beantragt, 
die die Antragsunterlagen mit Schreiben vom 01.02.2016 dem 
Markt Helmstadt mit der Bitte um Stellungnahme als Träger öf-
fentlicher Belange übersandt hat.

Der Um- und Neubau der Containeranlage sowie der übrigen 
Maßnahmen erfolgen im Zuge der Änderung der Betriebsab-
läufe; in der immissionsschutzrechtlichen Stellungnahme vom 
13.07.2015 wurden keine grundsätzlichen Einwendungen vor-
getragen. Aus den Unterlagen des jetzigen Wasserrechtsverfah-
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rens für die Wasserversorgung der Gesamtanlage sind eben-
falls keine Gesichtspunkte erkennbar, die aus gemeindlicher 
Sicht den Vortrag von Bedenken oder Einwendungen erfordern 
würden. Die fachtechnische und wasserrechtliche Prüfung er-
folgt im Rahmen des Verfahrens durch die Fachbehörden.

Der Marktgemeinderat beschließt, im vorliegenden Wasserrechts-
verfahren keine Bedenken bzw. Einwendungen vorzutragen.

Änderung des Regionalplans, Kapitel Erneuerbare Energien, 
Abschnitt Windkraftnutzung; 
hier: nochmalige Beteiligung als Träger öff entl. Belange

Der o.g. Sachverhalt wurde im Zuge der erstmaligen Beteiligung 
in der Marktgemeinderatssitzung vom 13.01.2014 behandelt; 
auf den TOP 4 der damaligen öff entlichen Sitzung wird insoweit 
verwiesen.

Inhaltlich handelt es sich um die Festlegung von Vorrang-, Vor-
behalts- und Ausschlussgebieten im Hinblick auf die Windkraft-
nutzung im Regionalplan; hierfür wurde nun mit Schreiben des 
Regionalen Planungsverbands Würzburg vom 25.01.2016 die 
zweite Anhörung der Träger öff entlicher Belange eingeleitet.

Aus den damaligen Verfahrensunterlagen war hervorgegangen, 
dass für den Bereich des Marktes Helmstadt das Vorranggebiet 
WK 19 und das Vorbehaltsgebiet enthalten waren. Der Ab-
gleich mit den jetzigen Verfahrensunterlagen ergibt, dass das 
Vorranggebiet WK 19, in dem sich die Helmstadter Windkraft-
anlagen befi nden, unverändert im Regionalplan verblieben ist. 
Das Vorbehaltsgebiet WK 31 ist zwar unabhängig von der da-
maligen gemeindlichen Stellungnahme weiter als Potenzialfl ä-
che und Vorbehaltsgebiet enthalten, jedoch gleichzeitig mit der 
Markierung als Ausschlussfl äche dargestellt; die entsprechen-
de Erläuterung im Textteil ergibt, dass aus mehrfachen Grün-
den dort (unabhängig von der grundsätzlichen Eignung) keine 
Windkraftnutzung erfolgen soll.

Insofern ist dem Marktgemeinderatsbeschluss vom 13.01.2014 
Rechnung getragen, sodass eine zusätzliche Stellungnahme im 
Rahmen der jetzigen Beteiligung nicht erforderlich ist, sondern 
auf die damalige Stellungnahme verwiesen werden kann.

Der Marktgemeinderat beschließt, im Rahmen der zweiten Beteili-
gung als Träger öff entlicher Belange auf den Marktgemeinderats-
beschluss vom 13.01.2014 zu verweisen und darüber hinaus keine 
zusätzliche Stellungnahme abzugeben.

Bauleitplanung Nachbargemeinden: 
Gemeinde Altertheim - Bebauungsplan Windpark Tannet  
mit 8. FNP-Änderung; 
hier: nochmalige TöB-Beteiligung

Der Sachverhalt wurde bereits in der Marktgemeinderatssit-
zung vom 07.09.2015 im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
der Träger öff entlicher Belange behandelt. Dort wurde be-
schlossen, keine Bedenken bzw. Einwendungen vorzutragen.

Mit Schreiben vom 01.02.2016 hat das Büro Wegner Stadtpla-
nung nun für die Gemeinde Altertheim die Verfahrensunterla-
gen für die nochmalige Beteiligung übersandt.

Der Abgleich mit den Verfahrensunterlagen der frühzeitigen 
Beteiligung ergibt, dass keine grundsätzlichen Änderungen (im 
Hinblick auf die Lage und die Größe des Gebiets, der Art der 
geplanten Anlagen etc.) enthalten sind. Lediglich im Hinblick 

auf den Naturschutz und den Artenschutz bzw. auf die hierfür 
erforderliche Ausgleichsplanung wurden Ergänzungen vorge-
nommen, die von den Fachbehörden im Rahmen  des Verfah-
rens zu beurteilen sind.

Insgesamt ergeben sich für den Markt Helmstadt als Nachbar-
gemeinde keine neuen Gesichtspunkte, die beschlussmäßig zu 
behandeln wären.

Der Marktgemeinderat beschließt im Rahmen der nochmaligen 
Beteiligung als Träger öff entlicher Belange, die Stellungnahme vom 
07.09.2015 beizubehalten.

Nachkalkulation der Wasserverbrauchsgebühren 
für das Haushaltsjahr 2015; 
hier: Bekanntgabe

Der Marktgemeinderat Helmstadt hat in seiner Sitzung am 
25.03.2013 die Wasserverbrauchsgebühren für die Abrech-
nungszeiträume 01.07.2013 – 30.06.2016 (3 Jahre) festgesetzt.

Für jedes Haushaltsjahr ist eine entsprechende Nachkalkulati-
on durchzuführen. Sich hieraus ergebende Überschüsse bzw. 
Defi zite sind der Sonderrücklage -Wasserversorgung- zuzufüh-
ren bzw. zu entnehmen.

Erläuterungen:

Einnahmen:

Auch im Abrechnungszeitraum 2014/2015 liegen die Einnah-
men aus Wasserverbrauchsgebühren unter dem Kalkulations-
ansatz. Die abgerechnete Wassermenge liegt ca. 1.000 m³ unter 
der geplanten Wassermenge. Bei den Einnahmen für die Unter-
haltung von Wasserhausanschlüssen handelt es sich um einen 
Einmaleff ekt. 

Ausgaben:

Die Gesamtausgaben in Höhe von 211.809,78 € lagen mit 
4.486,78 € über dem Kalkulationsansatz. Nennenswerte Ab-
weichungen zwischen Haushaltsansatz und Rechnungser-
gebnis sind beim Unterhalt der Wasserversorgungsanlage 
(HHST 0.8151.5152) festzustellen. Die Mehrausgaben sind auf 
eine größere Reparatur an der Druckerhöhungsanlage zurück-
zuführen.

Entwicklung der Sonderrücklage:

Der Überschuss in Höhe von 13.214,60 € wurde der Sonder-
rücklage zugeführt. Zum Stand 31.12.2015 weist die Sonder-
rücklage einen negativen Bestand in Höhe von 28.915,16 € aus.

Kalkulation der Wasserverbrauchsgebühren 
für die Abrechnungszeiträume 01.07.2016 - 30.06.2019

Gemäß Art. 8 Abs. 6 KAG können bei der Gebührenbemessung 
die Kosten für einen mehrjährigen Zeitraum berücksichtigt 
werden, der jedoch höchstens 4 Jahre umfassen darf. Kosten-
überdeckungen, die sich am Ende des Bemessungszeitraumes 
ergeben, sind innerhalb des folgenden Bemessungszeitraums 
auszugleichen, Kostenunterdeckungen sollen in diesem Zeit-
raum ausgeglichen werden.

Die Kalkulation umfasst einen Kalkulationszeitraum von 3 Jah-
ren. Des Weiteren werden 25 % der verbrauchsunabhängigen 
Kosten (Fixkosten) auf die Grundgebühr umgelegt.
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Die Kalkulation zeigt auf, dass eine deutliche Gebührenan-
hebung bei der Grundgebühr, wie auch bei der Wasserver-
brauchsgebühr notwendig ist.

Hierfür sind folgende Gründe verantwortlich:

- die negative Sonderrücklage ist im Kalkulationszeitraum 
auszugleichen (= 0,11 €/m³)

- Anstieg der Unterhaltungskosten  (HHST 0.8151.5152)
- höhere Wasserbezugskosten nach Stilllegung der 

Eigenwasserversorgung (HHST 0.8151.6351)
- Anstieg der kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Ver-

zinsung des Anlagekapitals) Restbaukosten Bayernstraße, 
Turnhallenweg

 Anbindung der Hochzone an die Fernwasserversorgung
 Geplante Investition im Jahre 2017 (Uettinger Straße)

Gebührenmindernd wirkt sich aus, dass nach Anbindung der 
Hochzone an die Fernwasserversorgung die stillgelegten An-
lageteile (Hochbehälter und Brunnenanlage) nicht mehr ausfi -
nanziert werden können.

Ausgangswert für die AfA Hochbehälter 10.074,83 €
Ausgangswert für die AfA Brunnen 19.463,73 €

Die vorgenannten Summen werden nach deren Stilllegung - 
voraussichtlich im Jahre 2016- im Anlagenachweis abgesetzt 
und werden in der Gebührenkalkulation ab dem Haushaltsjahr 
2017 nicht mehr berücksichtigt.

Der Marktgemeinderat beschließt, die Wasserverbrauchsgebühren 
für die Abrechnungszeiträume 01.07.2016 – 30.06.2019 wie folgt 
festzusetzen.

Grundgebühr Wasserzähler 
Dauerdurchfl uss bis   4 m³/h 40,00 €/Jahr (netto)

Grundgebühr Wasserzähler 
Dauerdurchfl uss bis 10 m³/h 60,00 €/Jahr (netto)

Grundgebühr Wasserzähler 
Dauerdurchfl uss bis 16 m³/h 80,00 €/Jahr (netto)

Grundgebühr Wasserzähler 
Dauerdurchfl uss über 16 m³/h 100,00 €/Jahr (netto)

Wasserverbrauchsgebühr 2,50 €/m³ (netto)

Nachkalkulation der Abwassergebühren 
für das Haushaltsjahr 2015; Bekanntgabe

Der Marktgemeinderat Helmstadt hat in seiner Sitzung am 
25.03.2013 die Abwassergebühren für die Abrechnungszeiträu-
me 01.07.2013 – 30.06.2016 (3 Jahre) festgesetzt.

Für jedes Haushaltsjahr ist eine entsprechende Nachkalkulati-
on durchzuführen. Sich hieraus ergebende Überschüsse bzw. 
Defi zite sind den Sonderrücklagen -Schmutzwasser- und -Nieder-
schlagswasser- getrennt zuzuführen bzw. zu entnehmen.

Entwicklung der Sonderrücklagen:

Schmutzwasser:

Der Überschuss in Höhe von 41.831,85 € wurde der Sonder-
rücklage zugeführt. Die Sonderrücklage weist zum Ende des 
Kalkulationszeitraumes nunmehr einen positiven Bestand von 
21.028,54 € aus.

Niederschlagswasser:

Das Defi zit in Höhe von 2.933,89 € wurde der Sonderrücklage 
entnommen. Die Sonderrücklage weist zum Ende des Kalkulati-
onszeitraumes einen positiven Bestand von 1.498,90 € aus.

Kalkulation der Abwassergebühren 
für die Abrechnungszeiträume 01.07.2016 - 30.06.2019

Gemäß Art. 8 Abs. 6 KAG können bei der Gebührenbemessung 
die Kosten für einen mehrjährigen Zeitraum berücksichtigt wer-
den, der jedoch höchstens vier Jahre umfassen darf. Kosten-
überdeckungen, die sich am Ende des Bemessungszeitraumes 
ergeben, sind innerhalb des folgenden Bemessungszeitraumes 
auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen in diesem Zeit-
raum ausgeglichen werden.

Die Kalkulation umfasst wieder einen Kalkulationszeitraum von 
3 Jahren.

Die Bestände der Sonderrücklagen gliedern sich zum Beginn 
des Kalkulationszeitraumes wie folgt:

Schmutzwasser  positiv 21.168,43 €
Niederschlagswasser positiv   1.475,64 €

Schmutzwassergebühr:

Die Kalkulation zeigt auf, dass eine deutliche Gebührensenkung 
möglich ist, hierfür sind folgende Gründe verantwortlich.

Rücklagenbestand

Der positive Rücklagenbestand ist im folgenden Bemessungs-
zeitraum auszugleichen. Dies entspricht einer anteiligen 
Gebührensenkung um 0,08 €/m³.

Rückgang der Betriebskosten

HHST. 0.7000.5151 Unterhalt
HHST 0.7000.6325 Vorräte (Fällmittel)

Von der Verwaltung wird vorgeschlagen, die Schmutzwasserge-
bühr von derzeit 4,10 €/m³ auf 3,70 €/m³ zu senken.

Niederschlagswassergebühr:

Der positive Rücklagenbestand in Höhe von 1.498,90 € ist im 
folgenden Kalkulationszeitraum auszugleichen. Bereits im 
Haushaltsjahr 2015 hat sich gezeigt, dass mit einer Nieder-
schlagswassergebühr in Höhe von 0,60 €/m² keine volle Kos-
tendeckung zu erzielen ist. Die positive Sonderrücklage wird 
nicht ausreichen, um im folgenden Bemessungszeitraum volle 
Kostendeckung zu erzielen.

Von der Verwaltung wird vorgeschlagen, die Niederschlagswas-
sergebühr von 0,60 €/m² auf 0,65 €/m² zu erhöhen.

Der Marktgemeinderat beschließt, die Abwassergebühren für die 
Abrechnungszeiträume 01.07.2016 -30.06.2019 wie folgt festzusetzen.

Schmutzwassergebühr  3,70 €/m³
Niederschlagswassergebühr 0,65 €/m²

Information über BayernWLAN

Mit Schreiben vom 01.02.2016 informiert das Bay. Staatsminis-
terium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat über 
die Initiative BayernWLAN.
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Mit BayernWLAN soll bis 2020 ein dichtes Netz kostenfreier 
Hotspots im Freistaat geknüpft werden. Kommunen können 
Hotspots aus einem Rahmenvertrag beziehen. Der Freistaat 
wird pro Kommune die Ersteinrichtungskosten für zwei kom-
munale Hotspots übernehmen. Geeignete staatliche Behörden 
und Kommunen sollen mit freien WLAN ausgestattet werden. 
Die Kommunen entscheiden jeweils selbst, wo sie das Bayern-
WLAN anbieten wollen. Die Kommune trägt die Betriebskosten 
und kann die Konditionen des Rahmenvertrages für weitere 
Standorte nutzen. Der Rahmenvertrag wird Ende März 2016 ge-
schlossen. Über die genauen Konditionen wird dann informiert. 
Der breite Rollout beginnt Ende Juni 2016. Die Kommunen sol-
len schon heute überlegen, wo sie BayernWLAN einrichten 
wollen.

Der Marktgemeinderat wird um weitere Beratung und Be-
schlussfassung gebeten.

Die Diskussion im Marktgemeinderat ergibt, dass in Helmstadt 
der Standort Raiff eisenbank an der Hauptstraße und in Holz-
kirchhausen der Standort Heimatmuseum an der Hauptstraße 
zentral liegen und auch wegen der Nähe zu den Bushaltestellen 
geeignet erscheinen. Zu prüfen ist, ob für die Installation der 
Hotspots nur öff entliche Gebäude in Frage kommen, oder ob 
auch das Gebäude der Raiff eisenbank bei deren Einverständnis 
genutzt werden könnte. Weiterhin ist zu prüfen, welche Vor-
aussetzungen für die Leitungsanbindung notwendig sind. Am 
Standort Heimatmuseum ist derzeit kein Telefonanschluss vor-
handen.

Der Marktgemeinderat beschließt, die Initiative BayernWLAN zu un-
terstützen und die Ersteinrichtung von Hotspots an zwei Standorten 
vorzunehmen. Der Marktgemeinderat erachtet die Standorte Helm-
stadt Raiff eisenbank und Holzkirchhausen Heimatmuseum/Bushal-
testelle grundsätzlich für geeignet.

Bekanntgabe des Rechenschaftsberichts 
des Marktes Helmstadt für das Haushaltsjahr 2015

Der Rechenschaftsbericht des Marktes Helmstadt für das Haus-
haltsjahr 2015 wurde von der VGem-Verwaltung am 15.01.2016 
erstellt und mit der Sitzungseinladung übermittelt.

Mobilfunkmasten; 
Erweiterung des Mobilfunkmastes in Holzkirchhausen mit LTE

Die Firma Telefonica (O2 und E-Plus) teilt mit Schreiben vom 
18.01.2016 mit, dass der Mobilfunkmast in der Gemarkung 
Holzkirchhausen um eine LTE-Sendeanlage erweitert wird.

Mobilfunkmast Oberholz (Fl.Nr. 3787); 
Vertragsübergang auf eine „neue Gesellschaft“

Mit Schreiben vom 03.02.2016 teilt die E-Plus Mobilfunk GmbH 
mit, dass sie einen Teil der Funkmasten neu organisieren.

Im Zusammenhang mit dieser Neuausrichtung geht das 
Eigentum an dem Mobilfunkmasten auf dem Grundstück 
Fl. Nr. 3787, Gemarkung Helmstadt samt den dazu gehörigen 
Miet- und Gestattungsverträgen auf eine neu zu gründende 
Tochtergesellschaft „neue Gesellschaft“ über.

Sobald die neu gegründete Tochtergesellschaft namentlich be-
kannt ist, wird dies mitgeteilt.

Flüchtlinge; Dezentrale Unterkunft in Helmstadt

Mit Telefonat vom 27.01.2016 teilt das Landratsamt Würzburg 
mit, dass in einem privaten Anwesen in Helmstadt evtl. eine de-
zentrale Unterkunft für 13 Flüchtlinge eingerichtet werden soll.

Der Vorsitzende bittet Bürger, die bereit sind sich als ehrenamt-
liche Helfer zu engagieren und Flüchtlinge bei der Integration 
zu unterstützen darum, im Falle der Einrichtung von Flücht-
lingsunterkünften auf dem Gemeindegebiet des Marktes Helm-
stadt, sich bei ihm zu melden.

Bauhofpersonal; 
Neuer Mitarbeiter Sebastian Luchs

Seit dem 01.11.2015 ist im Bauhof des Marktes Helmstadt 
der neue Mitarbeiter Sebastian Luchs eingestellt. Hr. Luchs ist 
31 Jahre alt, geboren in Miltenberg und wohnhaft in Helmstadt. 
Er hat mittlerweile die Führerscheinprüfung der Klasse CE ab-
gelegt und ist somit berechtigt, alle Bauhoff ahrzeuge zu führen. 

Neujahrsempfang; 
Dankschreiben Manfred Haas

Mit Schreiben, eingegangen am 02.02.2016, bedankt sich Hr. 
Manfred Haas für die ihm für seine ehrenamtlichen Leistungen 
zuteil gewordenen Ehrungen und die Spende für sein Hilfspro-
jekt in der Mongolei.

Er lädt die Marktgemeinderatsmitglieder schon jetzt zu einer 
Informationsveranstaltung am 15.04.2016 um 18:00 Uhr im 
Gasthaus Krone zu seinem Hilfsprojekt für CI-implantierte Kin-
der ein.

Sitzung vom 14. März 2016

Bauantrag: Neubau Einfamilienhaus auf Fl.Nr. 4458/6, 
Am Roth 3, Helmstadt

Mit Antragsunterlagen vom 29.02.2016, eingegangen am 
08.03.2016, wird die baurechtliche Genehmigung für das o.g. 
Vorhaben beantragt.

Geplant ist im Einzelnen der Bau eines Einfamilienwohnhau-
ses mit einem angebauten Schuppen an der Nordseite sowie 
einem Carport an der Nordostseite des Wohnhauses. Das Bau-
grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Am 
Roth“ von Helmstadt; das Vorhaben wurde jedoch nicht im 
Rahmen des Genehmigungsfreistellungsverfahrens, sondern 
als Antrag auf Baugenehmigung eingereicht, da aufgrund der 
schwierigen Topographie des Grundstücks Schuppen und Car-
port jeweils an der nördlichen Grundstücksgrenze geplant sind 
und damit die nördlichen Baugrenze überschreiten. Weiter ist 
eine Befreiung bezüglich der Dachneigung erforderlich, da zur 
besseren Ausnutzung des Obergeschosses ein Satteldach mit 
einer fl acheren Dachneigung von 22° Grad geplant ist, während 
der Bebauungsplan eine Dachneigung von 35° - 45° vorsieht.
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Die Abweichungen sind aufgrund der Grundstückssituation 
nachvollziehbar und aus gemeindlicher Sicht vertretbar, sodass 
der Erteilung des baurechtlichen Einvernehmens insgesamt 
nichts entgegensteht.

Der Marktgemeinderat beschließt dem Bauantrag einschließlich der 
Befreiungen bezüglich der nördlichen Baugrenze sowie der Dachnei-
gung das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 BauGB zu erteilen.

Bauantrag: 
Anbau eines Kellerraumes sowie eines Stahlbalkons 
auf Fl.Nr. 3460, Rosenweg 1, Helmstadt

Mit Unterlagen vom 06.03.2016, eingegangen am 08.03.2016, 
wird die baurechtliche Genehmigung für das o.g. Vorhaben be-
antragt.

Geplant ist im Einzelnen, auf der Südseite des bestehenden 
Wohnhauses (d.h. in Richtung Röthestraße) einen zusätzli-
chen Kellerraum und auf diesem Kellerraum am Erdgeschoss 
und Obergeschoss eine Stahlbalkonkonstruktion mit Glasdach 
anzubringen. Beide Maßnahmen sollen in deckungsgleichen 
Abmessungen übereinander ausgeführt werden Dieses Ge-
samtvorhaben ist nicht verfahrensfrei, sondern stellt eine bau-
genehmigungspfl ichtige Maßnahme dar.

Das betreff ende Grundstück liegt im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans Röthe Süd I von Helmstadt. Der Antrag wurde 
jedoch nicht im Rahmen der Genehmigungsfreistellung gem. 
Art. 58 BayBO, sondern als Antrag auf Baugenehmigung einge-
reicht, da sowohl der Kellerraum als auch der Balkon die südli-
che Baugrenze überschreiten und insofern einer entsprechen-
den Befreiung bedürfen.

Aus gemeindlicher Sicht steht der benötigten Befreiung nichts 
entgegen; die Entscheidung erfolgt durch das Landratsamt im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens.

Der Marktgemeinderat beschließt, dem Bauantrag einschließlich 
der Befreiung bezüglich der südlichen Baugrenze das gemeindliche 
Einvernehmen gem. § 36 BauGB zu erteilen.

Bauhof Helmstadt; 
Erneuerung der Eingangstür zum Sozialtrakt; 
hier: Bekanntgabe der Angebote

Die Eingangstür zum Sozialtrakt des Gemeindebauhofs, Würz-
burger Str. 25, Helmstadt, ist in schlechtem Zustand und bereits 
seit längerem erneuerungsbedürftig.

Deshalb wurden von den zwei Schreinerfi rmen Nagel und Sa-
lomon, Leinach, sowie Streitenberger, Helmstadt, (Reihenfolge 
alphabetisch) entsprechende Angebote für eine neue Eingangs-
tür incl. Aus- und Einbau eingeholt.

Die Brutto-Angebotsbeträge (Reihenfolge nach Höhe) liegen bei 
3.201,10 € bzw. 3.302,25 €.

Der Marktgemeinderat nimmt die Angebote zur Kenntnis; über eine 
Auftragsvergabe wird in nichtöff entlicher Sitzung entschieden. 

Löschweiher bei der Bachtorstraße; 
Erneuerung der Einzäunung; hier: Bekanntgabe der Angebote

Die Einzäunung des Löschweihers bei der Bachtorstraße ist seit 
langem in schlechtem Zustand und deshalb insbesondere im 
Hinblick auf die Sicherheit dringend erneuerungsbedürftig.

Deshalb wurden von den zwei Fachfi rmen Werner Gartenge-
staltung, Elsenfeld, sowie Zaun&Sicherheit, Marktheidenfeld 
(Reihenfolge alphabetisch), entsprechende Angebote für eine 
neue Einzäunung eingeholt.

Die Brutto-Angebotsbeträge (Reihenfolge nach Höhe) liegen bei 
7.788,79 € bzw. 9.595,84 €.

Der Marktgemeinderat nimmt die Angebote zur Kenntnis; über eine 
Auftragsvergabe wird in nichtöff entlicher Sitzung entschieden.

Gemeindliches Gebäude Würzburger Str. 25; 
hier: Einbau einer Ölheizung als Ersatz für den defekten 
Pelletkessel

Durch den irreparablen Defekt der elektronischen Steuerung 
des Pelletkessels im gemeindlichen Gebäude Würzburger Str. 
25 (u.a. physiotherapeutische Praxis) ist sofortiger Handlungs-
bedarf im Hinblick auf die Sicherstellung der Beheizung des 
Gebäudes entstanden. Diesbezüglich wurde deshalb bereits 
Kontakt mit der örtlichen Fachfi rma Heizungstechnik Müller 
aufgenommen, die bereits eine Notheizung eingebaut hat. Es 
ist nun zu entscheiden, ob für den zukünftigen Betrieb eine Er-
neuerung der (über 10 Jahre alten) Pellet-Heizung oder statt-
dessen der Einbau einer Ölheizung erfolgen soll.

Die Fa. Müller hat hierzu mit Schreiben vom 02.03.2016 für beide 
Varianten ein Angebot vorgelegt, das für die Variante „Erneuerung 
Pellet-Heizung“ einen Bruttobetrag von 14.084,21 € und für die 
Variante „Ölheizung“ einen Bruttobetrag von 13.268,20 € ausweist.

Bei der Entscheidung ist zu folgendes zu berücksichtigen:

Das angebotene Fabrikat der Pellet-Heizung ist lt. Firma als zu-
verlässig und nicht störungsanfällig bekannt; bereits vorhande-
ne Bauteile können weiterverwendet werden

Bei der Variante „Pellet-Heizung“ ist eine Förderung von ca. 
3.000,00 € möglich, die im Übrigen auch bereits damals beim 
erstmaligen Einbau der Pellet-Heizung in Anspruch genommen 
wurde.

Zu den vorliegenden Angeboten wird aus dem Marktgemein-
derat festgestellt, dass auch die Alternative einer Wärmepum-
pe in Betracht zu ziehen wäre, die wie eine Pelletsheizung und 
im Gegensatz zu einer Ölheizung ebenfalls eine moderne und 
ökologische Heiztechnik darstellen würde. Es wird deshalb ver-
einbart, kurzfristig ein Vergleichsangebot über eine Heizung mit 
Wärmepumpe einzuholen, um die Entscheidung dann in der 
nächsten Sitzung am 22.03. zu treff en. 

Der Marktgemeinderat stellt die Entscheidung über die Erneuerung 
der Heizung als Ersatz für den defekten Pelletkessel zurück.

Ortsstraßen; 
hier: Anschaff ung von zwei weiteren 
Geschwindigkeitsmesstafeln

Nachdem sich die in Betrieb befi ndlichen Geschwindigkeits-
messtafeln aus gemeindlicher Sicht bewährt haben, besteht 
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die Überlegung, zwei weitere Messtafeln des gleichen Fabrikats 
Sierzega anzuschaff en, um diese am Ortseingang Helmstadt 
aus Richtung Uettingen und am Ortseingang Holzkirchhausen 
aus Richtung Dertingen/Kembach anzubringen.

Weiter könnte die jetzige in Holzkirchhausen betriebene Mes-
stafel mit einem Solarmodul aufgerüstet werden, um diese 
Tafel ohne Funktionsunterbrechung und mit weniger Aufwand 
des Bauhofpersonals mit Energie versorgen zu können.

Hierfür hat die Firma Sierzega auf entsprechende Anfrage mit 
Datum vom 29.02.2016 ein Angebot vorgelegt, das einen Brut-
togesamtbetrag von 7.069,79 € ausweist.

Der Marktgemeinderat beschließt, zwei weitere Geschwindigkeits-
messtafeln sowie ein zusätzliches Solarmodul von der Firma Sierze-
ga gemäß deren Angebot vom 29.02.2016 mit einem Bruttogesamt-
betrag von 7.069,79 € anzuschaff en.

Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) des Marktes Helmstadt

Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.02.2016 be-
schlossen, die Gebührensätze der Abwassergebühren ab dem 
01.07.2016 zu ändern.

Für den Vollzug ist eine entsprechende Änderung der derzeit 
gültigen BGS-EWS erforderlich.

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes 
in der gültigen Fassung erlässt der Markt Helmstadt gemäß Be-
schluss des Marktgemeinderates vom xx.xx.2016 folgende

SATZUNG

zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung
zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) des Marktes Helmstadt

§ 1

(1) § 10 Abs. 1 Satz 2 - 
Schmutzwassergebühr - erhält folgende Fassung:

 Die Gebühr beträgt 3,70 € pro Kubikmeter Schmutzwas-
ser.

(2) § 10 a Abs. 10 - Niederschlagswassergebühr - 
erhält folgende Fassung:

 Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,65 € pro m² 
abfl ussrelevanter Grundstücksfl äche im Jahr.

§ 2

Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01. Juli 2016 in Kraft.

Helmstadt, xx.xx.2016

(Siegel)

Martin

1. Bürgermeister

Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) des Marktes Helmstadt

Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.02.2016 be-
schlossen, die Gebührensätze für Grundgebühren sowie der 
Wasserverbrauchsgebühr ab dem 01.07.2016 zu ändern.

Für den Vollzug ist eine entsprechende Änderung der derzeit 
gültigen BGS-WAS erforderlich. 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes 
in der gültigen Fassung erlässt der Markt Helmstadt gemäß Be-
schluss des Marktgemeinderates vom xx.xx.2016 folgende

SATZUNG

zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) des Marktes Helmstadt

§ 1

(1) § 9a Abs. 2 Grundgebühr erhält folgende Fassung:
Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Was-
serzählern mit Dauerdurchfl uss

 bis      4 m³/h     40,00 €/Jahr
 bis    10 m³/h     60,00 €/Jahr
 bis    16 m³/h     80,00 €/Jahr
 über 16 m³/h   100,00 €/Jahr

(2) § 10 Abs. 1 Satz 2 
Verbrauchsgebühr erhält folgende Fassung:

 Die Gebühr beträgt 2,50 € pro Kubikmeter entnommenen 
Wassers.

(3) § 10 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
 Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger Wasserzähler 

verwendet, so beträgt die Gebühr 2,50 € pro Kubikmeter 
entnommenen Wassers.

§ 2

Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01. Juli 2016 in Kraft.

Helmstadt, xx.xx.2016

(Siegel)

Martin,  

1. Bürgermeister

Vereinsförderung; Auszahlungsjahr 2016

Die Meldungen der Vereine über die Mitgliederzahlen und die 
Belegstunden aus dem Jahr 2015 mit Stand zum 31.12.2015 
sind vollständig eingegangen.

Der Marktgemeinderat hat über die Höhe der Gesamtförder-
summe für das Auszahlungsjahr 2016 zu entscheiden und über 
geringfügige Umverteilungen von Fördergeldern, die sich nach 
dem letztjährigen Aufteilungsschlüssel bei den Vereinen erge-
ben haben, für die Pauschalfördersummen festgelegt wurden. 
Deren Zuteilung hat sich durch aktuelle Änderungen bei den 
Mitgliederzahlen aller Vereine und in der Schulturnhallenbele-
gung ungewollt erhöht, der Verteilungsschlüssel wurde in der 
Tabelle entsprechend korrigiert, der Restbetrag wurde auf Ver-
eine mit eigenen Immobilien gleichmäßig aufgeteilt.
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Vereinsförderung; 
Beschluss der Fördersumme für das Förderjahr 2016

Für das Auszahlungsjahr 2016 ist die Höhe der Fördersumme 
für die Vereinsförderung zu beschließen.

Der Marktgemeinderat beschließt, die Höhe der Vereinsförderung 
für das Auszahlungsjahr 2016 auf insgesamt 45.000,00 € (Vorjahr 
45.000,00 €) festzulegen.

Vereinsförderung; Verteilung der Fördergelder

Durch Änderungen der Mitgliederzahlen aller Vereine und bei 
den Belegstunden der Schulturnhalle ergaben sich bei Anwen-
dung des Verteilungsschlüssels aus dem Auszahlungsjahr 2015 
geringfügige Erhöhungen der Fördersummen bei den Vereinen, 
für die pauschale Fördersummen beschlossen wurden.

Um wieder auf die beschlossenen Pauschalbeträge zu kom-
men, wurden bei diesen Vereinen die zugeteilten Prozentsätze 
entsprechend gekürzt. Es wird vorgeschlagen, die Prozentpunk-
te entsprechend des Entwurfes der neuen Fördertabelle für das 
Auszahlungsjahr 2016 gleichmäßig auf die Vereine mit eigenen 
Immobilien zu verteilen.

Der Marktgemeinderat beschließt, die durch Anpassung des Vertei-
lungsschlüssels der Fördertabelle bei den Vereinen mit pauschaler 
Förderung frei werdenden Prozentpunkte entsprechend des vorge-
legten Entwurfes der Fördertabelle für das Auszahlungsjahr 2016 
gleichmäßig auf die in der Änderungsliste aufgeführten Vereine mit 
eigenen Immobilien zu verteilen.

Termine; Außerplanmäßige MGR Sitzung am Di. 22.03.2016

Um die Bauleitplanung zur Verwallung an der A3 so schnell als 
möglich voranzubringen, ist es unumgänglich, eine außerplan-
mäßige MGR Sitzung einzuschieben.

Aufgrund der Umstände ist es dabei leider nicht möglich, den 
regulären Helmstadter Sitzungstag Montag einzuhalten. 

Die Sitzung wird deshalb auf Dienstag, 22.03.2016 um 19.00 
Uhr festgesetzt.

Sofern bis zu diesem Termin der Haushaltsplan erstellt werden 
konnte, wird in dieser Sitzung auch der Haushalt des Marktes 
Helmstadt für das Jahr 2016 behandelt werden.

Besuchen Sie uns im Internet unter 
www.vgem-helmstadt.de. 

Auch dort stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihre Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt 

Öff nungszeiten der VGem Helmstadt 
(Kernzeit)
09369 9079-0 (Vermittlung)
Montag – Freitag:     8:30 bis 12:00 Uhr

Montag – Mittwoch:   13:30 bis 15:30 Uhr

Donnerstag:   13:30 bis 18:00 Uhr

Landwirtschaftlicher 
Prüfdienst

Bekanntmachung:

Ankündigung der Überprüfung elektrischer Anlagen in land-
wirtschaftlichen Betrieben auf Unfall- und Feuersicherheit

1. Nach gesetzlichen Bestimmungen müssen alle elektrischen 
Anlagen und Betriebsmittel landwirtschaftlicher Betriebe in 
regelmäßigen Zeitabständen geprüft werden. Die Prüfungs- 
und Instandsetzungspfl icht ist eine öff entlich-rechtliche 
Verpfl ichtung. Die EBB GmbH prüft diese Anlagen, ohne 
dass direkte Kosten für den Landwirt entstehen.

2. Die Prüfung, die in unserer Gemeinde heuer fällig ist, wird 
in Kürze durchgeführt werden.

3. Alle durch den Sachverständigen festgestellten Mängel 
sind dem Prüfbericht, der nach der Prüfung zugestellt wird, 
zu entnehmen. Diese Mängel sind fristgemäß durch eine 
Elektro-Fachkraft zu beseitigen. Eine Instandsetzungsbestä-
tigung ist fristgerecht vorzulegen.

4. Prüfkosten werden im Rahmen der gemeindeweisen Prü-
fung nicht erhoben.

5. Die Gemeinde bittet alle Prüfpfl ichtigen, den Prüfsachver-
ständigen, der im Übrigen gern zu fachlichen Auskünften 
bereit ist, zu unterstützen.

Rettungskette Forst
Bei Unfällen im Wald kann schnelle Hilfe 
lebensrettend sein.
Würzburg - Kommt es zu einem 
Unfall im Wald, kann es für die 
Rettungskräfte ein großes Prob-
lem sein, einen Verletzten über-
haupt zu fi nden. Das gilt für 
verletzte Waldarbeiter ge-nauso 
wie für Wanderer, Reiter und 
Radfahrer: Für die Ersthelfer, die 
den Rettungsdienst rufen wol-
len, ist es oft sehr schwierig, den 
genauen Standort zu benennen.

Daher wurden im Stadt- und Landkreis Würzburg rund 150 Ret-
tungspunkte im waldnahen Bereich eingerichtet und markiert. 
Die neuen Schilder bestehen aus dem international gülti-gen 
grünen Zeichen für Rettungspunkte und einer eindeutigen 
Nummerierung.

Alle Rettungsdienste kennen die genaue Lage der einzelnen 
Punkte. Bei einem Notruf muss den Rettungskräften diese 
Treff punktnummer mitgeteilt werden, damit diese ohne Ver-
zug zum Waldort fi nden. Von dort aus wird dann der Unfallort 
angefahren. Revierförster Christian Orthen hat zusammen mit 
seinen Kollegen vom AELF Würzburg die Schilder im Landkreis 
angebracht. „Diese Nummer kann Leben retten, sie ist wie eine 
Adresse im Wald“ sagt Orthen. Zudem rät er allen Waldbesu-
chern, sich den Standort der umliegenden Rettungspunkte ein-
zuprägen. 

Eine Aufl istung aller Rettungspunkte in Bayern, ist im Internet 
unter www.rettungskette-forst.bayern.de zu fi nden.
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Forstbetriebsgemeinschaft 
Würzburg w.V. 

Wissenswertes über Brennholz
Im Winterhalbjahr wird Brennholz aufgearbeitet und für den/
die kommenden Winter eingelagert. Zur Zeit des Klimawandels 
wechseln viele Haushalte, auf Grund der positiven CO2-Bilanz 
auf den Energieträger Holz. Aus Bayerns Wäldern werden jährlich 
4 Mio. fm Scheitholz produziert. Damit ist Scheitholz der wichtigs-
te regenerative Energieträger für die Wärmegewinnung. Brenn-
holz sollte vorwiegend in den Wintermonaten geschlagen wer-
den um eine Pilzinfektion zu vermeiden. Das Austrocknen des 
Holzes wird durch ein zeitnahes Spalten beschleunigt. Ungespal-
tenes Holz benötigt bis zu 2 Jahre um entsprechend abzutrock-
nen. Die meisten Baumarten werden bei einer zu langsamen 
Trocknung von  holzabbauenden Pilzen befallen und verlieren 
dadurch stark an Brennwert. Der Untergrund des Lagerortes 
sollte stets trocken sein. Ist dies nicht möglich könnte das Holz 
auf Paletten oder Rundhölzer gelagert werden. Brennholz ist am 
besten von oben trocken, wind- und sonnenexponiert zu lagern 
um die Trocknung zu fördern. Selbst bei optimaler Lagerung ver-
liert Scheitholz pro Jahr bis zu 3% an Brennwert (natürlicher Ab-
bauprozess). Deshalb ist eine große Bevorratung über mehrere 
Jahre eher unnütz und kontraproduktiv. Wieviel Wärme von einer 
Holzart erzeugt werden kann hängt von der Holzdichte und dem 
Wassergehalt ab. Lufttrockenes Brennholz (Wassergehalt 15 bis 
20%) hat einen durchschnittlichen Heizwert von 4 kWh/kg. Nach 
der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen darf 
nur Brennholz mit einer Holzfeuchte von unter 25% (entspricht 
einem Wassergehalt von 20%)verwendet werden. Es ist zwischen 
Weich- und Harthölzern zu unterscheiden. Weichhölzer sind we-
niger dicht, haben daher einen geringeren Brennwert und sind 
leichter entfl ammbar. Alle Nadelhölzer, Pappel, Weide und Bir-
ke zählen zu den Weichhölzern. Die meisten anderen Laubbau-
marten sind Harthölzer. Das Holz ist dicht und schwerer, verfügt 
über einen höheren Brennwert und ist schwerer entfl ammbar. 

Fichte und Kiefer brennt sehr gut an und eignet sich besonders gut 
zum Anzünden. Diese Holzarten spritzen bei der Verbrennung, dies 
wird durch den Harz verursacht. Dieser schmilzt beim Verbrennen 
und verstopft so die Wasserleitungsbahnen. Das noch im Holz be-
fi ndliche Wasser kann somit nicht entweichen und sprengt das Holz. 

Birkenholz ist hervorragendes Kaminholz. Die bläuliche Flam-
me, die bei der Verbrennung zu sehen ist wird durch die ätheri-
schen Öle welche im Holz vorhanden sind, hervorgerufen. We-
gen der weißen Rinde ist es als dekoratives Scheitholz beliebt.

Pappel und Weide brennen sehr schnell ab und sind daher als 
Scheitholz weniger geeignet. Daher lässt es sich leichter im ge-
hackten Zustand als Biomasse verwerten. 

Buchenholz verfügt über eine hohe Dichte, entwickelt viel 
Glut und erzeugt dadurch eine gleichmäßige, langanhaltende 
Wärme. Buchenholz zeigt ein schönes Flammenbild, verbrennt 
ohne Funkenspritzer und ist daher für alle Öfen gut geeignet. 
Harthölzer wie Esche, Ahorn aber auch Hainbuche und Kirsche, 
sind dem Verbrennungsprozess der Buche sehr ähnlich.

Eichenholz hat einen hohen Heizwert und eine sehr lange 
Brenndauer. Eichenholz ist ideal für Öfen, die der reinen Wär-
meerzeugung dienen (Zentralheizung, Kachelöfen). Die Ge-
ruchsentwicklung ist gewöhnungsbedürftig und auf die im Holz 
enthaltene Gerbsäure zurückzuführen. 

Öko-Modellregion 
Waldsassengau 

Seit dem 01.01.16 ist unsere 
Gemeinde Teil der Öko-Mo-
dellregion Waldsassengau 
unter der Trägerschaft der 
Allianz Waldsassengau. 

Ziel ist die Stärkung der Öko-
logischen Landwirtschaft in 
der Region. 

Hierfür wurde ein Konzept er-
stellt, das in den kommenden 
zwei Jahren umgesetzt wird. 
Inhalte des Konzeptes sind 
u.a.:

- Erfahrungsaustausch und Vernetzung der Öko-Landwirte

- Angebote für alle Landwirte, z.B. Förderung von 
Blühstreifen, Organisation von Info-Veranstaltungen

- Öko-Zertifi zierung von Streuobstfl ächen, Keltern 
und Vermarkten von Öko-Apfelsaftschorle

- Aufbau kleiner Wertschöpfungsketten, 
z.B. zu alten Kultursorten (Emmer, Einkorn)

- Förderung der Biodiversität, 
Einbeziehung aller Akteure in diesem Bereich

- Teilnahme am Projekt „Lernort Bauernhof“

- Stärkung der Direktvermarktung in der Region

- Entwicklung von Verarbeitungsstrukturen

- Bewusstseinsbildung – wo kommen unsere Lebensmittel her? 

- Saatgutvermehrung von Leguminosen

- Öko-Lebensmittel in Kitas und Einrichtungen 
der Gemeinschaftsverpfl egung

Auch Sie, die Bürgerinnen und Bürger der Allianz Waldsassen-
gau, sind Teil der Öko-Modellregion. Immer mehr Menschen 
interessieren sich dafür, woher unsere Lebensmittel kommen, 
unter welchen Bedingungen sie produziert werden, wie weit 
sie transportiert werden und ob der Preis in den Supermärk-
ten den Erzeugern gegenüber tatsächlich fair ist? Setzen wir 
uns also damit auseinander, was wir täglich zu uns nehmen, 
halten wir den Blick off en für die Angebote aus der Region, für 
den Hofl aden in unserer Gemeinde oder in der Nachbarschaft 
und unterstützen wir diese lokalen, bäuerlichen Strukturen! 
Sie halten Arbeitsplätze vor Ort, pfl egen die Kulturlandschaft, 
schützen unsere Ressourcen und stellen ein Stück Heimat dar! 
Auch für die Natur kann jeder Einzelne aktiv werden – und sei-
en es die bienenfreundlichen Balkonpfl anzen oder ein Stück 
Wildblumenwiese im Garten. Seien Sie auch hier aufmerksam 
für die Aktivitäten in Ihrer Gemeinde und unterstützen Sie die-
se. Jeder kann hier und heute wirksam werden – nutzen wir 
unsere Möglichkeiten!

Jochen Diener

Öko-Modellregion Waldsassengau, Hauptstr. 2 in 97295 Waldbrunn
Tel. 09306-9822862,   http://www.oekomodellregionen.bayern/
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4 WEGE, UM GRÜNGUT 
BEQUEM ZU ENTSORGEN
Mit Beginn des Frühjahrs werden wieder viele Gärten auf Vordermann 

gebracht. Für alle im Landkreis Würzburg gibt es gleich vier 

Möglichkeiten, um Äste und Baumschnitt bequem zu entsorgen:

Das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg
Abfallwirtschaftsbetrieb Am Güßgraben 9 | 97209 Veitshöchheim

Tel. & Fax 0931 / 6156 400 | info@team-orange.info

www.team-orange.info | Öff nungszeiten: Mo – Do 8 –16 Uhr, Fr 8 –12 Uhr

1. 
Biotonne bzw. Bioabfallsack

 
Entsorgen Sie ihre Gartenabfälle 

bequem über die Biotonne. Falls 

diese einmal nicht reichen sollte, können 

Sie zusätzlich Bioabfallsäcke kaufen 

und diese bei der nächsten Abfuhr 

einfach neben Ihre Tonne stellen.

2. 
Wertstoff hof

Je Anlieferung und Öff nungstag 

werden dort bis zu 1 bzw. 5 Kubikmeter 

Grünschnitt angenommen. 

Unser Tipp: Abfälle direkt nach dem 

Schneiden in Sammelgefäße füllen. 

Das erleichtert die Entsorgung am 

Wertstoff hof.

3. 

Kompostwerk

Größere Mengen Grüngut 

(bis 5 Kubikmeter) können auch am 

Kompostwerk Würzburg oder der 

Kompostieranlage Oberpleichfeld 

angeliefert werden. 

4.
Grüngut auf Abruf

Bis Ende April ist außerdem das 

Sammelfahrzeug für den kostenlosen 

Service „Grüngut auf Abruf“ unterwegs. 

Interessierte teilen ihren Abholwunsch

einfach schriftlich per Formular mit. 

Dieses ist erhältlich unter 

www.team-orange.info/formulare.html

Ihr Abfall – unsere Aufgabe

Das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg 

Zeppelinstraße 67 | 97074 Würzburg | Tel. 0931 8044258 | Infos unter: www.seniorenwochen.info

Die Frühlings-Aktivierer!
Seniorenwochen im Landkreis Würzburg 
24. April bis 07. Mai 2016
Über 160 Veranstaltungen mit Sport- und Fitness-

angeboten, interessanten Vor trägen und Seminaren, 

geselligen Nachmittagen, Computer kursen und Gehirn-

jogging bieten eine bunte Viel falt für Körper und Geist, 

Augen und Ohren, Herz und Verstand.

Da ist bestimmt 
etwas für Sie 
dabei!

Auftaktveranstaltung
mit Musik & heiterem Programm

am Sonntag, den 24. April 2016, 

von 15.00 bis 17.00 Uhr im  

Haßelberghaus, Waldbrunn
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Schule und Bildung

Astrid-Lindgren-
Grundschule Helmstadt 

Schuleinschreibung 
für das Schuljahr 2016/2017
Für die Astrid-Lindgren-Grundschule 
Helmstadt fi ndet die Schuleinschrei-
bung für alle Schulverbandsorte am 
Dienstag, 19. April im Schulhaus in 
Helmstadt statt.

Folgende Anmeldezeiten sind vorgesehen:

Helmstadt: von 16.00 Uhr – 18.00 Uhr
Holzkirchhausen: von 17.00 Uhr – 18.00 Uhr
Holzkirchen: von  16.30 Uhr -  17.00 Uhr
Wüstenzell: von 17.30 Uhr – 18.30 Uhr
Remlingen: von 16.00 Uhr – 18.00 Uhr
Uettingen: von 16.00 Uhr – 18.00 Uhr

Mitzubringen sind: das anzumeldende Kind, Geburtsurkunde 
oder Stammbuch, Bestätigung für die U9, evtl. Unterlagen zum 
Hör- und Sehtest und der Sorgerechtsbeschluss bei Alleinerzie-
henden.

Sing- und Musikschule 
Würzburg

Am 11. April 2016 fi ndet in der 
Zeit von 17:30 bis 18:15 Uhr in 
der Astrid-Lindgren-Grundschule 
Helmstadt die Anmeldung für 
das Schuljahr 2016/17 statt.

Wir bieten zurzeit folgende Unterrichtsfächer an: Blockfl öte, 
E-Gitarre, Gitarre, Klavier, Querfl öte, Trompete. 

Nach Absprache erweitern wir unser Angebot vor Ort gerne für Sie.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Team 
der Geschäftsstelle, Telefon: 0931/42822 oder /-42854, 

Anmeldungen sind auch online vom 4. bis 18. April unter 
www.musikschule-wuerzburg.de möglich.

Die entsprechenden Satzungen liegen am Einschreibeort aus.

Zweckverband Sing- und Musikschule Würzburg 

Der Geschäftsleiter

Klara Oppenheimer Schule

Stellenausschreibung 
Verwaltungsangestellte/r
An der Astrid-Lindgren-Grundschule Helmstadt ist zum 
05.09.2016 die Stelle des/der Verwaltungsangestellten 
(Schulsekretär/in) neu zu besetzen. Es handelt sich hier-
bei um eine Drittel-Stelle, die eine tägliche Arbeitszeit 
(Montag mit Freitag) von ca. 3 Std. 15 Min. umfasst. Hier-
bei sind die über den Urlaubsanspruch hinausgehenden 
Ferientage bereits eingerechnet. Eventuell lässt sich die 
Arbeitszeit in Absprache mit der Schulleitung auch auf 
vier Tage verteilen. Urlaub kann nur in den Schulferien 
eingebracht werden.

Die Einstellung erfolgt unbefristet, die Entlohnung ist in 
der Entgeltgruppe E 4 TV-L festgelegt.

Voraussetzungen sind:

- Einfühlungsvermögen und Freude am Umgang mit Grund-
schulkindern.

- versiertes Arbeiten mit dem PC, gute Kenntnisse in MS-
Offi  ce und die Bereitschaft sich in ein neues Schulverwal-
tungsprogramm einzuarbeiten,

- Teamfähigkeit und Loyalität, Flexibilität, Mobilität sowie 
Engagement für die Schule.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie 
bitte bis spätestens 29. April 2016 an die Schulleitung der
Astrid-Lindgren-Grundschule Helmstadt, 
Steinerner Weg 1, 97264 Helmstadt.

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei sonst im 
Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt.

Für Rückfragen erreichen Sie die Schule unter der 
Rufnummer: Tel. 09369/984140
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Melomania im Festjahr 2016
Der Gesangverein Melomania feiert in diesem Jahr sein 125 
jähriges Bestehen. Dieses besondere Jubiläum wollen wir ge-
bührend feiern und bieten daher das Festjahr über monatliche 
Veranstaltungen, zu denen wir Sie bereits jetzt sehr herzlich 
einladen, über zahlreiche Gäste würden wir uns sehr freuen!

Details zu den Veranstaltungen entnehmen Sie bitte dem Fest-
kalender (an die Haushalte verteilt) oder unserer Internetseite: 
www.melomania.me

Kommersabend des GV Melomania Helmstadt,

zu diesem festlichen Anlass veranstalten wir einen unterhaltsa-
men Abend mit Ehrungen verdienter Mitglieder.

Herzliche Einladung ergeht an alle aktiven und passiven Mitglie-
der und deren Partner. Musikalisch wird der Abend gestaltet 
von den Melomania Chören und den Helmstadter Musikanten. 
Mit dabei „Mundart zum Schmunzeln“.

Wir freuen uns auf einen unvergessenen Abend. 

Samstag,16. April  Beginn: 20:00 Uhr    Ort: TV Halle Helmstadt

Jubiläumsliederabend 

„10 Jahre Jugendchor Dammbach“ des GV 1923 Spessartwald 
Krausenbach. Zur Mitgestaltung erging die Einladung an Voca-
lensemble Melomania Helmstadt.

Samstag, 23. April Beginn: 19:30 Uhr 
Ort: Dammbachtalhalle Dammbach

Details folgen in den Proben!

Melomania Ausblick
Muttertagskonzert im Seniorenstift Altera.

Der Kinderchor unter der Leitung von Lisanne Liebler und das 
Spatzennest unter der Leitung von Luise Schraudt gestalten 
ein Konzert mit Liedern und Gedichten im Seniorenstift Altera 
Wertheim

Sonntag, 08. Mai      Beginn: 15:30 Uhr

Ort: Seniorenstift Altera Wertheim

Details folgen in den Proben!

Montag,16.05.       Beginn: 11:00Uhr
Ort: Bäckerei Schäfer und Anwesen Süß

Im Rahmen des Pfi ngstmarktes vertreten wir mit der 
Melomania Jugend Helmstadt den Verein mit einem Bücher-
fl ohmarkt in der Würzburger Str. Im Süßhof.

Viel Spaß beim Stöbern.

Gleich nebenan in der Bäckerei Schäfer bieten wir Pizzazungen, 
Kaff ee und Kuchen, sowie Eisspezialitäten an. Lassen Sie sich 
verwöhnen.

Bücherfl ohmarkt – 
Pizzazungen, Eis, 
Kaff ee + Kuchen 

TBC-Totales Bamberger Cabaret
dAPPen wie wir
Eine Eintrittskarte als Geschenk für  viele Anlässe.

„TBC-Totales Bamberger Cabaret“. 

Eintrittskarten sind ab sofort in Helmstadt erhältlich

- Käthe Gabel „Ums Eck“
- Raiff eisenbank Helmstadt 
- Gasthaus Stern (Außer in den Ferien, 

Dienstag von 18:00Uhr – 18:30Uhr) 
Oder bestellen Sie die Karten bequem online unter 
www.melomania.me

Sonntag, 18. September Beginn: 17:00 Uhr 
(Einlass ab 16:00 Uhr), 

Ort: TV-Halle, Helmstadt

Alle Termine stehen im Internet unter www.melomania.me

Anzeigen

Berufstätiges Ehepaar sucht Mietwohnung 
in Remlingen oder Uettingen

Tel. 0160-977 124 51
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Rückblick
Generalversammlung

Unsere diesjährige Generalversammlung am 20. Februar begann 
mit einem Gottesdienst zum Jahrestag unseres Vereins. Wür-
devoll gestaltet wurde dieser in unserer Pfarrkirche St. Martin 
von den Frohsinn-Singers. Anschließend marschierten wir mit 
unserer Fahnenabordnung zum Haus Frohsinn. Gestärkt mit 
einem fränkischen Abendessen begann dann der offi  zielle Teil 
der Mitgliederversammlung mit dem Totengedenken. Anschlie-
ßend wurden verdiente Mitglieder geehrt. 

Dies waren für 40 Jahre Mitgliedschaft mit der goldenen Ver-
einsnadel Gerald Arnold, Benno Schott und Winfried Schott. 

Für 25 Jahre Mitgliedschaft mit der silbernen Vereinsnadel 
Renate und Lothar Ott, Winfried Schraudt und Elfriede Schußwohl. 

Der Jugendchor Cantabile umrahmte diese Würdigung der anwe-
senden Geehrten mit einem Ständchen. Aufgezeigt wurde dann 
die Entwicklung des Vereins und es gab einen Ausblick auf zukünf-
tige Termine. Im Mittelpunkt stand jedoch die notwendig gewor-
dene Neuwahl einer Präsidentin bzw. eines Präsidenten. Trauriger 
Anlass war der Tod unseres Präsidenten Roland Streitenberger, 
der am 10. September letzten Jahres verstarb. Überglücklich zeig-
te sich dann vor allem die Jugend des Vereins, als mit Lena Be-
cker unsere neue Präsidentin schließlich gekürt werden konnte. 
Sie wird tatkräftig von der Vorstandschaft des Vereins unterstützt 
und zum Zeichen dafür gleich auf Händen getragen.

Vorschau
Gemeinsamer Chor singt in Unteraltertheim

Am Samstag, 23. April singt unser Gemeinsamer Chor in der 
Mehrzweckhalle in Unteraltertheim. Der Gesangverein Sänger-
kranz Oberaltertheim lädt zu einem Liederabend ein. Herzlich 
willkommen sind alle, die dem Chorgesang gerne lauschen und 
das lässt sich doch bei einem hoff entlich warmen Frühlings-
abend besonders genießen.

Diamantene Hochzeit

Am Samstag, 30. April feiert ein verdientes Mitglied mit seiner 
Frau die Diamantene Hochzeit. Zu diesem ganz besonderen 
und seltenem Ereignis bringt unser Gemeinsamer Chor ein 
Ständchen zur Ehre der Jubilare dar.

Weitere Infos unter www.frohsinn-helmstadt.de 

Gesangverein
Frohsinn Helmstadt

Einladung 
zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2016

am Samstag, 9. April um 19:30 Uhr in der TV-Halle

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:

1. Jahresrückblick mit Berichten der Abteilungsleiter 2015
2. Kassenbericht 2015
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Einführung eines Spartenbeitrages
5.  Verschiedenes, Wünsche

Der Jahresgottesdienst für unsere Verstorbenen fi ndet 
um 18:30 Uhr in der Pfarrkirche statt. 

Abmarsch mit Fahnenabordnung ist um 18:15 Uhr an der TV Halle.

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme unserer Mitglieder.

Vorstandschaft TV Helmstadt 1895 e.V.

Reinigungskraft für Privathaushalt mit DHH 
in Uettingen, 3 Std./Wo gesucht. 

Tel. 0173/293 86 88.

Anzeigen
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Verein für Gartenbau 
und Landespfl ege 
Helmstadt

Verein für Gartenbau und Der für April angekündigte Vortrag 
über Hildegard von Bingen fi ndet erst im September (voraus-
sichtl. Do. 22.) statt! Genauere Infos zum gegebenen Zeitpunkt.

Milch-Café – das gemütliche Café im Milchhaus

Nächster Termin: Sonntag, 10. April von 14.30 – 18.00 Uhr 
(ausnahmsweise nicht am üblichen letzten Sonntag im Monat)

Anzeigen

Das Heimatmuseum ist am Sonntag, den 3. April von 15:00 
Uhr bis 18:00 Uhr geöff net. Im Museumscafé gibt es wie ge-
wohnt Kaff ee und Kuchen.

Vorankündigung:

Zum internationalen Museumstag am Sonntag, den 22. Mai ist 
das Museum ab 15:00 Uhr geöff net. Ab 18:00 Uhr fi ndet ein 
kleines Open-Air-Chorkonzert statt.

Aktuelle Informationen zum Heimatmuseum und 
Öff nungstermine auch unter www.helmstadt-ufr.de
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Elisabethenverein 
Holzkirchhausen

Wir laden unsere Mitglieder und Kindergarteneltern zur
Jahreshauptversammlung am Freitag, 6. Mai um 20:00 Uhr im 
Gasthaus „Grüner Baum“ recht herzlich ein.

Tagesordnungspunkte

1. Begrüßung
2. Jahresbericht des Vorstandes
3. Kassenbericht
4. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung
5. Genehmigung des Haushaltsplanes mit Stellenplan
6. Bericht der Kindergartenleitung
7. Wünsche und Anträge

Jennifer Freund

1. Vors. Elisabethenverein

Anzeigen

MSP-EXPO in Lohr am Main
„Wir sind Main-Spessart“ heißt das Motto der Landkreishalle 
bei der MSP-EXPO, die vom 21. bis 24. April 2016 in Lohr statt-
fi ndet. 

An jedem Tag gibt es hier andere Themenschwerpunkte für 
jede Altersklasse. Auch die Kreishandwerkerhalle bietet wieder 
jede Menge interessante Informationen zum Thema Energie-
einsparen, Handwerk und Ausbildung im Handwerk. 

Am Freitag, den 22. April fi ndet ein Infonachmittag zum Thema 
Beschäftigungsmöglichkeiten von Asylbewerben statt. 

Am Samstag, den 23. April wird das Bayerische Reinheitsgebot 
gefeiert und außerdem wird Sven Fischer, einer der erfolg-
reichsten deutschen Biathleten zu Gast sein. 

Sehenswert für große und kleine Besucher verspricht die Son-
derschau „Schneewittchen und die sieben Geißlein“ zu werden, 
Kinder und Jugendliche dürfen sich außerdem auf das Pro-
gramm des „Dome“ freuen. 

Die frischgebackene Fairtrade-Town Lohr präsentiert sich mit 
dem Veranstaltungsprogramm und dem Team der neuen 
Stadthalle in Ihrem „Lohr-macht-Laune“-Zelt. 

Außerdem bei der MSP-EXPO: alles zum Thema Bauen und 
Wohnen, Forstsonderschau mit Sonderschau „Innovatives Bau-
en mit Holz“, alles zum Thema Gesundheit, attraktives Bühnen-
programm, uvm. 

Ständig aktualisierte Infos zur Messe im Internet unter:
www.msp-expo.de

TERMINE IN KÜRZE
Hinweis: Die Termine wurden dem Veranstaltungskalender entnommen; 
sie können sich möglicherweise kurzfristig ändern

April 2016 

Sa.  2. April  TV Helmstadt: Starkbierfest

So.  3. April  Weißer Sonntag Helmstadt

Sa.  9. April  TV Helmstadt: Generalversammlung

Fr.  15. April  Kegelclub: Generalversammlung

Sa.  16. April  Gesangverein Melomania: Kommersabend

So.  17. April  Weißer Sonntag Holzkirchhausen

Fr.  22. April  Faschingsclub: Generalversammlung

So.  24. April  TV Helmstadt: Vereinsmeisterschaft Turnen

Sa.  30. April  Feuerwehr Helmstadt: Maibaumaufstellung

Sa.  30. April  Feuerwehr Hkh: Maibaumaufstellung

Mai 2016 

Mi.  4. Mai  FC Helmstadt: Frühlingsfest

Do.  5. Mai  Sportverein Hkh: Ortsturnier

Suche ruhiges Baugrundstück oder Haus
Tel. 09369-3090309
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MITTEN IN 
WÜRZBURG
Als Familienunternehmen mit Herz sind wir seit 
10 Jahren für Ihr gutes Sehen und Hören aktiv. 
Besuchen Sie uns in der Schustergasse!

10
Jahre
Walter

SEIT 

2005

Edgar & Michael Walter GbR
Schustergasse 3 • 97070 Würzburg
Tel. 0931-14077 • www.optiker-walter.de

OPTIK & HÖRGERÄTE
       WALTER

Anzeigen
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Für die vielen Glückwünsche, Blumen
und Geschenke zu unserer 

Goldenen Hochzeit
danken wir unseren Kindern mit Familien, 
den Verwandten, Freunden, Bekannten und 
Nachbarn herzlich, sowie dem 
2. Bürgermeister Herrn Matthias Haber, 
dem Pastoralreferenten Herrn Rainer Zöller 
und dem Sportverein Rot-Weiss.

Bedanken möchten wir uns auch bei 
Herrn Pfarrer Berthold Grönert 
und dem Männergesangsverein 
für die feierliche Gestaltung des Gottesdienstes.

Holzkirchhausen, im Februar 2016 

                 Marianne und Herbert Lurz

Anzeigen

Einladung an alle Mitglieder des Faschingsclub Helmstadt e.V. 
zur Generalversammlung am 22. April um 20:00 Uhr im 
Gasthaus „Goldener Stern“

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Bericht des Präsidenten
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Satzungsänderung

- §7 Organe des Vereins
  (Punkt 2d. Anzahl der Ausschussmitglieder)
- §13 Inkrafttreten der Satzung

6. Neuwahlen der Vorstandschaft
7. Vorschau auf die Saison 2016/2017
8. Wünsche und Anträge

Zu TOP 5 Satzungsänderung:
Mit Änderung §7 (Punkt 2d.) soll eine Beschränkung der An-
zahl von Ausschussmitgliedern (Elferräte) aufgehoben werden.
In §13 Inkrafttreten der Satzung liegt ein Formfehler vor.

Die Vorstandschaft freut sich auf zahlreiches Erscheinen

Peter Wander, 1. Präsident

Suche Reinigungskraft 2 x wöchentlich 3-4 Std.
für Privathaushalt in Helmstadt

Tel.: 0171-739 77 72

Reinigungskraft für Geschäftshaushalt
ca. 4 Std. wöchentlich in Remlingen gesucht.

Kontakt: 0171 - 505 92 54
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Jagdgenossen-
schaft 
Helmstadt

Zu der nichtöff entlichen Versammlung 
der Jagdgenossenschaft Helmstadt, am 
Freitag, den 15. April, um 20:00 Uhr, im 
Gasthaus Stern in Helmstadt, sind alle Ei-
gentümer von Grundstücken im Gemein-
schaftsjagdrevier Helmstadt, auf denen 
die Jagd ausgeübt werden kann, eingela-
den.

Tagesordnung:

1. Rechenschaftsbericht des Jagdvorste-
hers

2. Bekanntgabe der Niederschrift
3. Kassen- und Prüfbericht
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Bei Verhinderung kann sich der Jagdge-
nosse durch seinen Ehegatten, durch voll-
jährige Verwandte gerader Linie, durch 
eine in seinem Dienst beschäftigte Per-
son oder durch einen volljährigen, der-
selben Jagdgenossenschaft angehörigen 
Jagdgenossen vertreten lassen.

Für die Erteilung einer Vollmacht an einen 
Jagdgenossen ist die schriftliche Form 
erforderlich. Ein Bevollmächtigter darf 
höchstens einen Jagdgenossen vertreten.

Albert Rappelt,  Jagdvorsteher

Studio Höchberg · Eduard-Buchner-Str. 7

Telefon: 0931 - 35 90 450
www.step-and-standard.de

Standard/Latein . Disco-Fox . Salsa . . Steptanz
Hip-Hop . Tanzerische Früherziehung . Hochzeitscrashkurse

Aktuelles

Programm

auf der

Homepage!

Wohnung gesucht 
Am 1.5. werde ich meine neue Arbeit 

im Kloster Triefenstein anfangen. 
Darum suche ich 

eine 2-Zimmer-Wohnung 
bis 400,- € Warmmiete

Tel.: 0157-504 096 28 
oder skat-koch@gmx.de

Anzeigen

2-Zi-Whg. EG, Uettingen, 
mit Garage, Terrasse, 
sofort zu vermieten.

KM 425 €, Garage 35 €, 
NK 130 €

Tel. : 09364-5377
werktags 8-12 Uhr
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Anzeigen

BUND Naturschutz 
in Bayern e.V.
Ortsgruppe Remlingen

Es ergeht herzliche Einladung zur öff entlichen Jahresmit-
gliederversammlung am Freitag, 8. April um 19:30 Uhr im 
Ev. Gemeindesaal Remlingen, Mühlgasse. 

Mit Vortrag „Die Enzyklika ‚Laudato si. Über die Sorge für das 
gemeinsame Haus‘ von Papst Franziskus“ von Pastoralreferent 
Rainer Zöller, BN-Ortsgruppe Waldbüttelbrunn - mit anschlie-
ßender Gesprächsrunde.

Sie erhalten Einblick in das Lehrschreiben des Papstes und wel-
che Perspektiven es für ein zukunftsfähiges Handeln in Politik, 
Wirtschaft und im Leben jedes Einzelnen bietet.
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Veranstaltungen

Anzeigen

Am Freitag, 15. April um 18:00 Uhr fi ndet in Helmstadt im 
Gasthof „Krone“ ein Bildervortrag mit dem Thema „Mongolei“ 
statt. Die Einladung gilt für die gesamte Bevölkerung, also auch 
Nicht-VdK-Mitglieder. Manfred Haas informiert u. a. über die CI-
Spezialschule in Ulan Bator. 

Der Eintritt ist frei, um eine Spende für diese Schule wird aber 
gebeten. Dauer: ca. 2,5 Std. 

Anmeldung unter Tel.: 99167 oder Mail: manihaas@freenet.de

www.cemex.de

CEMEX Kies & Splitt GmbH
Steinbruch Helmstadt, Am Klettenberg
Tel. 09369-2360, Fax 0931-9706925
christian.baunach@cemex.com

Veranstaltungen im 
Benediktushof Holzkirchen 

Klosterstraße 10, 97292 Holzkirchen, Tel. 09369/9838-0

Samstag, 23. April von 10:00 bis 13:00 Uhr: 
Kontemplation am Samstag
Einladung bei Sitz- und Gehmeditation in Stille gemeinsam 
Kontemplation zu praktizieren.
Kostenfrei und ohne Anmeldung

Sonntag, 24. April, 16:30 Uhr
„Kräuterwanderung & 3-Gänge-Menü“
Kräuterwanderung unter Leitung von Kräuterfachfrau Barbara 
Proske plus 3-Gänge-Kräuter-Menü, 
Kosten: 35 € 

Weitere Infos: www.troand-benediktushof.de, Restaurant-Café 
Troand am Benediktushof
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Ökohaus-Programm
Veranstalter und Anmeldung: Bund Naturschutz-Kreisgruppe Würzburg, 

Ökohaus, Luitpoldstr. 7 a, 97082 Würzburg, 
Tel. 0931/43972,      Fax 0931/42553,     info@bn-wuerzburg.de

Nähere Informationen und weitere Veranstaltungen unter :
www.wuerzburg.bund-naturschutz.de

Mi., 6.4. um 19 Uhr
Vortrag: Schimmelpilze in Wohnräumen – was tun?
Referent: Hans Bieberstein, Architekt
Gebühr: 5€, Anmeldung: bis 5.4. Ort: Ökohaus Würzburg

Do., 7.4. um 19 Uhr
Vortrag: Altbausanierung unter Berücksichtigung 
von ökologischen und gesundheitlichen Aspekten
Referent: Michael Kirchner, Dipl. Ing. (FH), M. Eng., 
Architekt, Energieberater, Baubiologie IBN
Gebühr: 5€, Anmeldung: bis 6.4. Ort: Ökohaus Würzburg

Di., 12.4. um 19 Uhr
Vortrag : Heizen mit Holz
Themen u.a.: Vorteile und Eigenschaften von Holz als Brennstoff ; 
Holzheizungsvarianten; Staatliche Förderprogramme
Referent: Hans Ullrich, Interessengemeinschaft Umwelt Rimpar
Gebühr: 5€, Anmeldung: bis 11.4. Ort: Ökohaus Würzburg

Mi., 13.4. um 19 Uhr
Vortrag: Solarstromanlagen, mit oder ohne Speicher 
für private und gewerbliche Nutzer
Referent: Bernd Waack, Dipl.-Physiker
Gebühr: 5€, Anmeldung: bis12.4. Ort: Ökohaus Würzburg

Sa., 16.4. von 10-17 Uhr
Vielfalt erleben Großer unterfränkischer Umweltbildungstag 
in Würzburg – für Familien und andere
Ca. 30 unterfränkische Umweltbildungseinrichtungen & –in-
itiativen und 5 Umweltschulen laden zu erlebnisorientierten 
Mitmachaktionen ein. Neben einem „Markt der Vielfalt“ gibt es 
tolle Workshops und bioregionale Köstlichkeiten. 
Dabei sind u.a. der Naturpark Spessart, der Botanische Gar-
ten Würzburg, das Walderlebniszentrum Gramschatzer Wald 
und die BUND Naturschutz-Kreisgruppen Bad Kissingen, Main-
Spessart, Miltenberg und Würzburg. 
Geboten werden u.a. Wasserspiele, der Bau von Nisthilfen für 
Bienen, eine Forscherwerkstatt zur Wildkatze und Tipps für die 
nachhaltige Gestaltung eines Festes.
Nähere Informationen und das detaillierte Programm erhalten 
Sie u. a. bei der BUND Naturschutz-Kreisgruppe Würzburg!
Ort: Matthias-Ehrenfried-Haus, Bahnhofstr. 4-6, Würzburg
Der Eintritt ist kostenfrei!

Mi., 20.4. um 19 Uhr
Vortrag: Wärme von der Sonne – Tipps für die Planung und 
den Kauf einer Solaranlage
Referent: Hans Ullrich, Interessengemeinschaft Umwelt Rimpar
Gebühr: 5€, Anmeldung: bis 19.4. Ort: Ökohaus Würzburg
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Katholische 
Öff entliche Bücherei

Öff nungszeiten der Bücherei (KÖB Helmstadt)
 Sonntag 09:45 –  11:00 Uhr
 Dienstag 10:30 –  11:30 Uhr
 Mittwoch 18:00 –  19:00 Uhr

Kath. Frauenbund 
Helmstadt 

Einladung an alle Mitglieder!

Zu unserer Generalversammlung mit Neuwahlen am 
Mittwoch, den 20. April um 19:30 Uhr im Feuerwehrhaus laden 
wir hiermit recht herzlich ein.

Tagesordnungspunkte:

1. Begrüßung
2. Rückblick
3. Kassenbericht
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Neuwahl der Vorstandschaft
6. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Wir hoff en auf ein zahlreiches Erscheinen.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrike Schlör, Irene Fiederling, Ingrid Preinl

Vorstandsteam

Anträge von Mitgliedern für die Generalversammlung müssen 
8 Tage vor dem Termin beim Vorstand eingereicht werden.

Anzeigen
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Evangelische 
Kirchengemeinde Uettingen
Obertorstraße 1, 97292 Uettingen, 
Tel. 09369 2391; E-Mail: pfarramt@uettingen-evangelisch.de

Öff nungszeiten:
Mittwoch von 9:00–11:30 Uhr,  zusätzlich 
jeden 1. + 3. Mittwoch im Monat von 14:00–16:00 Uhr
Freitag von 9:00–12:30 Uhr

Vom 29. März bis einschl. 8. April ist das Pfarrbüro geschlossen.

Termine:
Für Kinder:   jeden Dienstag 9:30–11:30 Uhr 
  „Kleine Strolche“-Krabbelgruppe
  Kinder-Eltern-Kirche  
  10. April um 11:00 Uhr 

Für Senioren:  Club 60 am 14.04. um 14:00 Uhr
   „Gymnastik für Senioren“ 
  mit Karina Stollberger 

Für Konfi rmanden: 16. April Konfi Tag 10-16:00 Uhr 
  17. April Vorstellungsgottesdienst 9:00 Uhr

Die nächste Kirchenvorstandssitzung ist am:
21. April um 19:30 Uhr im Martin-Luther-Haus.

 
Unsere Gottesdienste in der Bartholomäuskirche:

So. 03. April Quasimodogeniti, 9:00 Uhr, Pfr. Laudi

So. 10. April Misericordias Domini, 9:00 Uhr, Pfr. Laudi 

 11:00 Uhr Kinder-Eltern-Kirche

So. 17. April Jubilate, 9:00 Uhr, Pfr. Laudi 
 Konfi rmandenvorstellung

So. 24. April  Kantate, 9:00 Uhr, Pfr. Laudi

So. 1. Mail Rogate, 10:00 Uhr, Pfr. Laudi 
 Konfi rmation

Unsere Konfi rmanden am 1. Mai 2016

aus Uettingen:
- Fabian Beyer, Münchener Straße 18  
- Tom Kaspers, Bayernstraße 6 
- Finn Mika Meckelein, Birkenfelder Weg 3 
- David Müller, Tellweg 21 
- Lucy Rosenwirth, Bayernstraße 11 
- David Schätzlein, Am Finkenfl ug 50 
- Timo Schum, Untere Mühle 1
- Jakob Voigtländer, Münchener Straße 7 
- Max Weißkopf, Münchener Straße 15

aus Mädelhofen:
- Lisa-Marie und Pauline Kloß, Kilianstraße 7

aus Roßbrunn:
- Lilien Wagner, Uettinger Straße 9

aus Greußenheim:
- Yasmina Richer, Julius-Echter-Straße 12 
- Quentin Westphal, Hessengasse 3

aus Helmstadt:
- Johannes Wander, Würzburger Straße 23

Kirchliche Nachrichten

Katholische 
Pfarrgemeinde Helmstadt
Öff nungszeiten des Pfarrbüros
St.-Martin-Str. 16, 97264 Helmstadt
Donnerstags von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
oder nach Vereinbarung. 

Tel. 09369 2362, Fax 09369 20115, 

E-Mail: pfarrei.helmstadt@bistum-wuerzburg.de

Homepage der Pfarreiengemeinschaft: www.pg-hlb.de

Gottesdienstzeiten Helmstadt: 
Samstags  18:30 Uhr 
Sonntags  09:00 Uhr 
jeden 1. Sonntag im Monat um 10:30 Uhr 

Gottesdienstzeiten Holzkirchhausen: 
Sonntags  10:30 Uhr 
jeden 1. Sonntag im Monat um 09:00 Uhr 

Bei gewissen Anlässen können sich die Zeiten ändern, dies ist 
jeweils der Gottesdienstordnung zu entnehmen. Sie können die 
aktuelle Gottesdienstordnung auch bei www.helmstadt-online 
einsehen bzw. herunter laden.
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Arzt & Apotheke

Sa. 16.04.  Apotheke Lengfurt, Friedrich-Ebert-Str. 36,  09395/251
St.-Martin-Apotheke, Helmstadt, Würzburger Str. 3,  09369/980280

So. 17.04.  Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21,  09391/98630
Hexenbruch-Apotheke, Albert-Schweitzer-Str. 51, Höchberg,  0931/409199

Mo. 18.04. easy-Apotheke Marktheidenfeld, Georg-Mayer-Str. 15a,  09391/9088844 
Bavaria-Apotheke am Marktplatz, Höchberg, Hauptstr. 107,  0931/49414

Di. 19.04.  Apostel-Apotheke, Esselbach, Dorfstr. 5,  09394/718
Deutschherrn-Apotheke, Neubrunn, Hauptstr. 7,  09307/290

Mi. 20.04.  Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 56 A,  09342/1830
Rathaus-Apotheke, Uettingen, Würzburger Str. 6,  09369/2755

Do. 21.04. Hof-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 1,  09342/914510
Riemenschneider-Apotheke, Eisingen, Hauptstr. 19,  09306/1224

Fr. 22.04.  Maintal-Apotheke, Hafenlohr, Hauptstr. 31,  09391/2550
Bavaria-Apotheke in der Hauptstraße, Höchberg, Hauptstr. 34,  0931/48444

Sa. 23.04.  Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31,  09391/98990
Apotheke am Rosengarten, Kist, Am Rosengarten 22,  09306/3125

So. 24.04.  Adler-Apotheke, Wertheim, Maingasse 9,  09342/7745
Brunnen-Apotheke, Waldbüttelbrunn, August-Bebel-Str. 55-59,  0931/3043020

Mo. 25.04. Schäfer’s Apotheke, Obere Pfarrgasse 26, Kreuzwertheim,  09342/21999 
Marien-Apotheke, Würzburger Str. 5-7, Reichenberg  0931/661030

Di. 26.04.  Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5,  09391/98190 
St.-Martin-Apotheke, Helmstadt, Würzburger Str. 3,  09369/980280

Mi. 27.04.  Schloss-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2,  09369/99199
Hexenbruch-Apotheke, Albert-Schweitzer-Str. 51, Höchberg,  0931/409199

Do. 28.04. Apotheke Lengfurt, Friedrich-Ebert-Str. 36,  09395/251
Bavaria-Apotheke am Marktplatz, Höchberg, Hauptstr. 107,  0931/49414

Fr. 29.04.  Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21,  09391/98630 
Deutschherrn-Apotheke, Neubrunn, Hauptstr. 7,  09307/290

Sa. 30.04.  easy-Apotheke Marktheidenfeld, Georg-Mayer-Str. 15a,  09391/9088844 
Rathaus-Apotheke, Uettingen, Würzburger Str. 6,  09369/2755

So. 01.05.  Apostel-Apotheke, Esselbach, Dorfstr. 5,  09394/718
Riemenschneider-Apotheke, Eisingen, Hauptstr. 19,  09306/1224

Mo. 02.05. Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 56 A,  09342/1830 
Bavaria-Apotheke in der Hauptstraße, Höchberg, Hauptstr. 34,  0931/48444

Di. 03.05.  Hof-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 1,  09342/914510
Apotheke am Rosengarten, Kist, Am Rosengarten 22,  09306/3125

Mi. 04.05.  Maintal-Apotheke, Hafenlohr, Hauptstr. 31,  09391/2550
Brunnen-Apotheke, Waldbüttelbrunn, August-Bebel-Str. 55-59,  0931/3043020

Do. 05.05. Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31,  09391/98990 
Marien-Apotheke, Würzburger Str. 5-7, Reichenberg  0931/661030

Tel. 0800 00 22 833

Notdienst der Apotheken

Notdienst jeweils von 8:00 Uhr 
bis 8:00 Uhr des Folgetages 

Hinweis: Die Termine könn  en sich kurzfristig ändern; 
es wird empfohlen, jeweils vorher anzurufen.

Fr. 01.04.  Schäfer’s Apotheke, Obere Pfarrgasse 26, Kreuzwertheim,  09342/21999 
Riemenschneider-Apotheke, Eisingen, Hauptstr. 19,  09306/1224

Sa. 02.04.  Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5,  09391/98190
Bavaria-Apotheke in der Hauptstraße, Höchberg, Hauptstr. 34,  0931/48444

So. 03.04.  Schloss-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2,  09369/99199
Apotheke am Rosengarten, Kist, Am Rosengarten 22,  09306/3125

Mo. 04.04. Apotheke Lengfurt, Friedrich-Ebert-Str. 36,  09395/251
Brunnen-Apotheke, Waldbüttelbrunn, August-Bebel-Str. 55-59,  0931/3043020

Di. 05.04.  Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21,  09391/98630 
Marien-Apotheke, Würzburger Str. 5-7, Reichenberg  0931/661030

Mi. 06.04.  easy-Apotheke Marktheidenfeld, Georg-Mayer-Str. 15a,  09391/9088844 
St.-Martin-Apotheke, Helmstadt, Würzburger Str. 3,  09369/980280

Do. 07.04. Apostel-Apotheke, Esselbach, Dorfstr. 5,  09394/718
Hexenbruch-Apotheke, Albert-Schweitzer-Str. 51, Höchberg,  0931/409199

Fr. 08.04.  Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 56 A,  09342/1830 
Bavaria-Apotheke am Marktplatz, Höchberg, Hauptstr. 107,  0931/49414

Sa. 09.04.  Hof-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 1,  09342/914510
Deutschherrn-Apotheke, Neubrunn, Hauptstr. 7,  09307/290

So. 10.04.  Maintal-Apotheke, Hafenlohr, Hauptstr. 31,  09391/2550
 Rathaus-Apotheke, Uettingen, Würzburger Str. 6,  09369/2755

Mo. 11.04. Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31,  09391/98990 
Riemenschneider-Apotheke, Eisingen, Hauptstr. 19,  09306/1224

Di. 12.04.  Adler-Apotheke, Wertheim, Maingasse 9,  09342/7745
Bavaria-Apotheke in der Hauptstraße, Höchberg, Hauptstr. 34,  0931/48444

Mi. 13.04.  Schäfer’s Apotheke, Obere Pfarrgasse 26, Kreuzwertheim,  09342/21999 
Apotheke am Rosengarten, Kist, Am Rosengarten 22,  09306/3125

Do. 14.04. Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5,  09391/98190
Brunnen-Apotheke, Waldbüttelbrunn, August-Bebel-Str. 55-59,  0931/3043020

Fr. 15.04.  Schloss-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2,  09369/99199
Marien-Apotheke, Würzburger Str. 5-7, Reichenberg  0931/661030

Notruf 112 für Feuerwehr & Rettungsdienst
Seit Februar 2010 gilt die dreistellige NOTRUF-NR. 112 für die 
Feuerwehr und den Rettungsdienst. Die Notruf-Nr. 112 hat 
folgende Vorteile: gebührenfrei wählbar auch mit Handys 
ohne Guthaben und vorwahlfrei sowohl im Festnetz wie auch 
in den Mobilfunknetzen.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Notfallpraxis Würzburg, Domerschulstr. 1, Tel. 0931 322833
Öff nungszeiten: Mittwoch: 14-21 Uhr, Freitag: 18-21 Uhr
Samstag/Sonntag/Feiertag: 8-21 Uhr
Vermittlungs- und Beratungszentrale des KVB Tel. 0180 5191212
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern: 
kostenfreie bundesweite Bereitschaftsdienstnummer: 116 117
Kinder- und jugendärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Tel. 0700 35070035

Anzeige

Dr. med Klaus Schwaller
Frühlingstraße 30   97264 Helmstadt  

Tel. 09369 8137

Ab sofort gelten folgende Sprechzeiten:

 Mo – Do 9 – 12 Uhr
 Mo Di Do 17 – 19 Uhr
 Freitag  10 – 13 Uhr
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Anzeigen

Baugrundstück in Holzkirchhausen ca. 700 m2

in Ortsrandlage gesucht!
Bitte unter 0157-735 02 17 melden.



Anzeige


